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ir Christian der Siebente/ 
von Gottes Gnaden/ König zu Dännemark, Nor
wegen, der Wenden und Gothen, Herzog zu Schleswig, Holstein, 
Stormarn und der Dirhmarschen, wie auch zu Oldenburg, :c. :c. 
T h u n kund h iemi t : Daß da die bisher in Hinsicht der Brandversicherung 
bestandene Verbindung der Insul Helgoland mit dem Amte Husum, nicht nur 
für die Eingesessene dieser Insul mit vielen Ungelegenheitcn verbunden gewesen, 
sondern auch die abseilen der Brandkasfe so nöhtige spezielle Aufsicht erschweret 
hat; so haben Wi r nach Erwägung der desfalls eingezogenen Berichte dienlich 
erachtet, diese Verbindung mildem Schlüsse dieses Jahres aufzuheben und 
allergnadigst zu bestimmen, daß die Insul Helgoland künftig einen eigenen 
Brandkasse District, für den Wi r einen Branddircctor zu ernennen geruhen 
wollen, ausmachen soll, in welcher Hinsicht W i r nachstehende Vorschriften er-
thcilen. 

E r s t e r T h e i l . 

Von der Verwaltung der Brandversicherungs-Anstalt überhaupt. 

§. i . 

Die in dem Brandversicherungs-Cataster des Amts Husum zur Versiche« 
rung bisher eingezeichnet gestandenen Gebäuden auf der Insul Helgoland wer
den den 3 l sten December dieses Jahres mit ihren Versicherungs^Summen Ke-
tilget, und hinwiederum in das für die Insul Helgoland errichtete Brandver« 
sicherungs-Cataster aufgeführet. M i t diesem Tage cessiren folglich auch die 
bisherigen Beyträge der Eingesessenen zu Helgoland zu den speciellen Ausgaben 
der Brandkaffe des Amts Husum. 

Der Brandkasse.District auf Helgoland ist der Oberaussicht, den Anord
nungen und der Gerichtsbarkeit Unsers Landvogts unterworssen. Es sollen 
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vsn demselben alle wegen des Brandversicherungswesens vorfallende Unrichtig« 
ketten, Irrungen und Streitigkeiten mit Hintansetzung eines förmlichen Pro
zesses und Entfernung alles unnöhtigen Aufenthalts kürtzlich und unentgeltlich 
untersucht undabgethan, und die Widerspenstigen durch Execution und andre 

hinlängliche Zwangs-Mittel zn ihrer Pflicht angehalten werden. Jedoch ist 
den Unterthanen, welche mit den Bescheiden Unsers Landvogts nicht zufrieden 
und sich dadurch beschwert finden möchten, gestattet, das K.einecUuin sup-
plicarionis an Uns Verfügungsmäßig zu ergreifen. 

§. 3-
I n allen Angelegenheiten des Brandversicherungswesens wird zu den Be

fehlen , Bescheiden«Quitungen, Rechnungs»Büchern und Registern schlechtes 
und ungestempeltes Papier gebraucht, und sollen selbige gleichwohl ihre völlige 
Gültigkeit haben. 

Der Vranddirector ist in allen Allgelegenheiten seines Amts dem Land« 
vogt subordinirt, und hat dasjenige zu beobachten, was ihm in der gegcnwär-
tigen Verordnung vorgeschrieben ist, und durch gedachtem Beamten aufgege
ben wird. Er hat eine, seine Hebung gemäße und gnüghafte Caution zu be
stellen. Der Landvogt besorget die Leistung derselben und die desfalls einge
lieferten Cautions und SicherheitS Dokumente in seinem Amtsarchiv aufbewah
ret , und wenn solches geschehen, erstattet er davon einen Bericht an Unser Ge
neral-Landes-Oekonomie- und Commerz Collegium, und vigiliret über die be« 
ständige Zulänglichkeit der genommenen Sicherheit. 

Das naher zu bestimmende jahrliche Salarium genießet der Branddircc-
tor aus der Brandkasse der Insul Helgoland, und außerdem die den Brand-
directoren im allgemeinen zugestandene Befreyung von allen Beylrägen zur 
Brandkasse für feine eigenthümliche selbst bewohnende Gebäuden, obgleich sel
bige nach ihrem Werche versichert werden. Dagegen ist es dem Brcmddireclor 
bcy schwerer Ahndung und, den Umständen nach, bcy der Strafe des Verlu
stes seines Dienstes untersaget, Schreib, Quitungs- oderVesichtigungs:Gebüh-
ren oder andre Sportulen, Accidentien und Ergößlichkeiten, von welcher Art 
sie seyn, und unter welchem Nahmen sie verlangt werden könmn, zu fordern 
und zu nehmen. Vey 



5 

Bey dem Abgänge eines Branddirektors durch den Tob oder sonst, soll 
der Landvogt für die Ablieferung der zum Dienste gehörigen Protocollen, Rech
nungen , Briefschaften und des Caffe-Behalls imgleichen für die Berichtigung 
der nicht abgethanen Rechnung und des etwa sich befindenden Rückstandes, so 
wie bey dem Abgange anderer öffentlichenBedienten, Sorgelragen, über die 
Erledigung des Dienstes, und die zu dessen Interims Verwaltung und wegen 
des obigen gemachte Vorkehrung sogleich an obgedachtes Collegium Bericht ab
statten, und selbigen mit seinem aufUnsere Genehmigung beruhenden Vorschlag, 
wegen Besetzung des Dienstes begleiten. 

§ . 5 -
I n jedem der vier Quartiere, worin die Helgolander Einwohner einge-

theilt sind, werden von dem Landvogt zwey Eingesessene, und zwar vorzüglich 
solche, welche die meiste Erfahrung haben, ausser der gedruckten Schrift auch 
geschriebene lesen und selbst etwas schreiben können, zu Brandaufsehern ernannt, 
welche für die mit diesem Geschäfte verbundene Bemühungen die Halste der 
Strafgelder die an die Brandkasse, wegen Versehen wider diese Verordnung, 
die sie dem Branddirector angezeiget, erlegt werden, zu genießen haben. Und 
da den Brand-Aufsehern sonst keine Belohnung ausgemacht werden kann, son-
dern sie das ihnen aufgetragene Geschäfte gleich andre in Commune« nolhwen-
dige Bürden unentgeltlich übernehmen müssen; so soll dieBrand'Aufseherschaft 
unter allen Ein '.eftssenen eines Quartiers die dazu tüchtig befunden werden um« 
gehen, und nicht langer als zwey Jahre dauren, nach deren Ablauf andre zu 
ernennen sind. Es ist jedoch zu beobachten, daß nach Ablauf der ersten zwey 
Jahre, wie auch in den Fällen, da beyde Brandaufseher Stellen zu gleicher 
Zeit erlediget werden würden, nur einer, nach Entscheidung des Looses, ab.-
gebe, und der andre noch ein Jahr bcybehalten werde, um solchergestalt die 
Ordnung zu erhalten, und damit stets in jedem Quartier ein erfahrner Mann 
unter den Brandaufschern befindlich sey. Und damit die Brandaufseher von 
den ihnen obliegenden Pflichten hinlänglich unterrichtet werden, und sich nicht 
mit der Unwissenheit entschuldigen können; so hat der Landvogt einem jeden 
derselben aus dasjenige, was er nach dieser Verordnung oder andern Verfügun
gen zu thun schuldig ist, mittelst einer schriftlichen oder auf Kosten der Brand
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kasse gedruckten Aufsatzes zu verweisen, darauf corain prntocol lo zu beeydi-
gen, und sodann durch einen schriftlichen Befehl zu bestellen. Es soll diese 
Beendigung und Bestellung in alle Wege unentgeltlich und so, daß weder den 
Brand-Aufsehern, noch der Commune irgend etwas an Gebühren zur Last fällt, 
bewerkstelliget werden. Und da auf der- einen Seite die Vrand-Aufseherschaft 
keinem Eingesessenen an dem, wegen seines Gewerbes etwa nöthigen Abw^ftn» 
hcit von seinem Wohnorte hinderlich seyn muß, auf der andern Seite aber da» 
für zu sorgen ist, daß wahrend der Abwesenheit oder Krankheit eines Brand-
Aufsehers die vorkommende und keinen Aufschub leidende Verrichtungen besor« 
get werden können; so soll derjenige Eingesessene, welchem nach dem Verlauf 
der vorgeschriebenen Jahre die Ordnung der Brandaufsehcr«Stelle treffen kann, 
von dem Landvogte befehliget werden, in der Abwesenheit oder Krankheit ei-
»Vs Brand-Aufsehers die Obliegenheiten desselben wahrzunehmen. 

Z w e y t e r T h e i l . 

Von den Vorsichtigkeits-Mitteln zur Verhütung eines Brandes. 

§. i . 

Es soll dahin gesehen werden, daß in den Dachern und Wanden der 
Gebäude keine Oefnungen vorhanden sind, wodurch ein Brand veranlasset wer« 
den kann. Alle Feuerstellen, Schornsteine, Camine, Ofen-Röhre, Feuer-
Heerde zum Kochen, Brauen und Waschen, die besondern Brau »Häuser, 
Brantweinbrennereyen, Backöfen, Schmiedeeßen, Töpfer-Oefen und der« 
gleichen, sind solchergestalt einzurichten, daß davon keine Feuer-Gefahr zu be« 
fürchten ist. Die etwa vorhandene hölzerne oder gar zu enge Schornsteine sol
len, in der von dem Landvogt zu bestimmenden Frist, abgebrochen, und durch 
andre von Steinen und gehöriger Weile ersetzet werden. Sollte sich eine Art 
Schornsteine oder Nebengänge an den Schornsteinen finden, die lediglich zur 
Leitung des Rauchs auf die Böden der Gebäude, damit selbiger sich daselbst 
vertheile, angelegt sind, auf den Böden aufhören, nnd nicht zum Dache hin« 
ausgehen, so sind selbige abzubrechen und gar nicht zn dulden. Auf die Be< 
schassenheit der iho vorhandenen Darren und Behältnisse zum räuchern des Flei
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sches und dergleichen, hat der Landvogt sein besonderes Augenmerk zu richten, 
damit selbige, nach bester Einsicht so eingerichtet werden, daß man.sich dersel« 
ben ohne Gefahr bedienen kann; wie denn auch soviel möglich dafür zu sorgen 
ist, daß zu den Darren selbst kein Holz- oder« HaaremDecke, sondern Kupfer 
und Eisen gebraucht werde. Die Schornsteine und deren Nebengange zu Dar
ren, Räucher-Kammern und dergleichen, die Vack-Oefen, Esmine, und 
überhaupt alle Feuer-Stellen, welche künftig neu angelegt oder reparirt wer« 
den, sind von sicherm Mauerwerk zu verfertigen, und den Balken, Slendern 
und andern Holzwerke in den Gebäuden nicht zu nahe anzulegen, und noch we
niger muß einiges Holzwerk in selbigen mit vermauert werden. Wegen der 
Schornsteine, die nicht von der Erde aufgemauert, sondern in dem öbcrn 
Stockwerke eines Gebäudes aufgesetzt werden, ist ins besondre zu beobachten, 
daß silbige keine gefährliche Lage erhalten. Alle Schornsteine, vornähmlich 
in den mit Stroh gedeckten Gebäuden, sollen eine gute Elle hoch über dem 
Dache hervorragen. Es sollen auch die Ziegel auf den Dachern nicht inStroh 
gelegt, sondern die vorhandenen sogenannten Stroh>Wiepen oder Docken unter 
den Ziegeln gänzlich weggcschasset, und diese in Kalk gelcget und mit selbigem, 
besonders um den Schornsteinen herum, zwischen den Fugen ausgestrichen wer
den. I n den Gebäuden, worin keine Schornsteine befindlich sind, oder die 
Anlegung derselben, welche nach Möglichkeit zu befördern ist, wegen desUn« 
Vermögens der Cigenthümer, oder aus andern Ursachen nicht thunlich seyn möch
te, soll über dem Feuer-Heerde und den Ofen-Löchern ein Schwiebbcgen von 
Steinen gezogen, und über den Schwiebbogen ein wohlgestrichener Boden von 
Leimen, in den nächsten 2, 3, oder mehrern Fächern, nach der Größe der Ge
bäude und dem Ermessen des Landvogts geleget werden, falls selbige noch nicht 
vorhanden sind. Und es ist dabey darauf zu sehen, daß die zwischen diesen 
gestrichenen Böden befindliche Balken gleichfalls mit Leimen überzogen, und die 
gestrichenen Böden, soweit es thunlich ist, mit Kalk übers tzt oder überschlem-
met werden. Es ist darüber nach Möglichkeit zu halten, daß in dem Schorn
steine über dem Feuer-Heerde keine Baume, sondern eiserne Stangen, zum 
Aufhängen der Kessel-Hacken, gebraucht werden. Wenn aber Bäume zu den 
Kessel Hacken vorhanden sind; so muß sorgfältig darauf geachtet werden, daß 
selbige sich nicht entzünden. Die Schmieden, Back-Oefen, Malz - Darren, 
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Brauhauser, Brantweinbrennereyen und andre Werksiellen zu einer Arbeit, 
welche ein starkes Feuer erfordert, sotten so viel es die Gelegenheit der Oerter 
und der Höfe, imgleichen das Vermögen der Eigenthümer zulaßt, für sich be
sonders und in der weitesten Entfernung von den Wohnungen und deren Neben-
Gebäuden, ohne unnöhtige Winkeln, angeleget werden. Vornähmlich ist in 
Ansehung der Back'Oefen, als der gewöhnlichen Pertinenzen bey den Wohn, 
stellen, Sorge zu tragen, daß selbige aus den Wohn- und dazu gehörigen 
Wirthschafts Gebäuden, wo sie itzo vorhanden sind, weggcschasset und künftig 
in Gebäuden die man neu aufführet, nicht begriffen, sondern entweder hinten 
in den Höfen, oder vorzüglich in den äußersten Theilen der Garten, oder hinter 
denselben solchergestalt, daß selbige so weit möglich vor andern Gebäuden ent
fernt sind, aufgeführet werden. Falls aber die Back - Oefen, so wie die Ge
legenheit zum Brauen und Brennen und zu anderer Handticrung nicht aus den 
Wohn- und dazu gehörigen Wirthschafts.Gebäuden entbehret werden könnten; 
so ist darüber zu halten, daß selbige von den Dresch. Dielen und andern mit 
leicht brennenden Sachen angefülten Stellen, so weit daß daraus keine große 
Gefahr besorget werden kann, entfernet werden, und der Raum um den Back« 
Ofen und Feuer-Heerd nicht zu enge ist. 

Ueberhaupt wird dem Landvogt hiedurch aufgetragen dasjenige, was er 
den obigen Vorschriften gemäß und nach seiner Kenntniß zur Erreichung der 
Absicht, daß von der Beschaffenheit und Einrichtung der Gebäude keine Feuer« 
Gefahr, so viel möglich zu besorgen stehe, nach den local Umstanden nöhtig und 
dienlich findet, anzuordnen, diejenige, welche wider Unsre vorstehende aller« 
höchste Willensmeinung und die zur Befolgung derselben abgegebene Befehle 
handeln, nach dem Grade ihres Versehens, oder der etwa vorschlichen Ueber-
tretung zu bestrafen und nöhtig findenden Falls über die gefahrliche Beschaffen« 
heit der Gebäude, und die zu deren Veränderung dienliche und mögliche M i t 
tel an Unser General'Landes-Oekonomie- und Commerz Collegium zu berichten, 
um desfalls mit Verhaltungs'Befehle versehen zu werden. 

§. 2. 

Es soll niemand über dem Feuer Heerde und dem darüber gezogenen 
Schwiebbogen auf Nähmen oder zusammengefugte Latten oder Stangen einiges 
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Holz und noch weniger andre leicht scuerfangende Dinge troknen. Gleichere-
stal muß um den Cchornsiem herum, um den Oescn in bell Wohnstuben und 
vor dem Fcuer-Hcerde und Ofen Löchern kein Holz oder andre brennbare Mate
rien zum troknen oder zur Anfdcwahrung gelegt oder aufgehangen werden. Und 
von den Feuer<Hcerden, Ofen-Löchern, Back-Oefen und andern Feuer Stellen 
smd Spähne, Buschwerk und andre zum Heißen und Verbrennen bestimmte 
Dinge, besonders während der Zeit, da man mit dem Feuer umgehet, zu enc-» 
fernen. Wenn es bey den Besichtigungen abseilen der Brandkaffe oder sonst 
entdeckt wird, daß man hicrwider handelt, jedoch dadurch kein Brand verur
sachet ist; so soll der Hauswirth dafür eine Strafe von 16 Lsi. bis i Rthlr. 
nach Beschaffenheit des Versehens, der Achtlosigkeit und der wiederholten Ue-
bertrecung, erlegen. 

Die Schornsteine und deren elwanige Neoengange, so wie die Röhre, 
welche in selbige von den Oescn hineingehen sind vom Ruß oder Sott rein zu 
halten, und muffen, so oft es nöhtig ist, gefeget werden. Die Reinignng 
aller Schornsteine durch den des Endes zu bedingenden Schornsteinfeger geschie-
het jahrlich zwcy mahl und zwar im Frühjahre und Herbst, und liegt es den 
Eigenthümer« ob, das vorgeschriebene Reinigen der Schornsteine, Nöhre u. s. w. 
sowohl in den Gebäuden die sie selbst bewohnen, als auch in denjenigen die sie 
vermierhet haben, oder die nach einem andern Contract von andern bewohnet 
werden, zu betreiben. Wird die Unterlassung desselben, ohne daß ein Brand 
dadurch entstanden ist, entdecket; so sind sie in die im nächstvorhergehenden §. 
bemeldte verhaltnißmaßige Strafe von 16 Lß. bis i Nthlr. verfallen, woge
gen sie in Ansehung der Gebäude, welche sie nicht selbst bewohnen, wegen Her 
Erstattung solcher Strafe, sich an die Bewohner derselben halten können. 
Sollte hingegen der Eigenthümer nicht an demselben Orte gegenwartig seyn; so 
haftet der Hauerling oder Bewohner für die Reinigung und für die in dem hln-
terlaffungs Fall bestimmte Strafe. 

§. 4. 
Alle HausVater und Mütter, sowohl die Eigenthümer der Gebäude 

als die Hauerlinge, sind schuldig mit dem Feuer und Lichte behutsam umzuge« 
B hcn 
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hen und Acht zu haben, daß ihr Haus«Gesinde, Dienstboten oder andere, 
welche sich bey ihnen aufhalten, ein gleiches thun. Dahin gehöret: 

i ) Daß keine Feuer-Brände und glühende Kohlen anders als in bedeckten 
Gefässen über die Gasse oder den Hof von einem Gebäude zum andern 

getragen werden, und man auch innerhalb der Gebäude nichts wegflie
gen oder fallen lasse. 

2) Daß kein brennendes Licht an Bänken, Tischen und Ständern geklebet, 
und mit dem Lichte nicht unter Betken oder in gefährlichen Winkeln ge
leuchtet werde. 

3) Daß man sich nie mit einem bloßen Lichte in die Vieh.Ställe und nach 
den Orten wo Heu, S t roh , Flachs, Spahne, Torfund dergleichen 
brennbare oder noch leichter feuerfangende Sachen befindlich sind, be
gebe, sondern dasjenige, was man davon nöhtig hat, bey Tage hole, 
und im Nothfall solches, so wie die unumgänglichen Beschäftigungen in 
den Vieh Stäl len, bey einem in einer wohlschließenden Laterne verwahr« 
ten Lichte verrichte, und die Laterne an solchen Orten nicht öfne. 

4) Daß keine Asche und Kohlen auf die Böden oder sonst zum Aufbewah« 
ren geschüttet oder in hölzerne Gefäße gethan werden, bevor man mit 
Gewißheit überzeuget ist, daß selbige in Gefäßen von Thon oder Metall 
oder an einem sichern Orte, wo der Grund und die Wand von Leimen 
oder Steinen ist , völlig erloschen und abgekühlet sind, imgleichen, daß 
keine unbrauchbare Asche in den Hof auf die bey den Gebäuden liegende 
Düngung, oder auf die Gasse geworffen werde, ehe darin alles Feuer 
mit Wasser getödtet ist. 

5) Daß die Ofen-Löcher mit einer eisernen Thüre oder einem wohl passenden 
gehauenen oder gebrannten Steine, nachdem das Feuer ausgebrannt ist, 
und vornähmlich gegen die Nacht verschloffen werde, und man 

s ) Die Brände, glühende Kohlen und noch mit Funken vermengte Asche 
auf den Feuer-Heerden, nach geendigtem Kochen oder volbrachter Arbeit 
und gegen die Nacht zusammen scharre, und mit einem Feuerdeckel oder 
sogenannten Slülper von Eisen oder anderm Metall oder gebranntem 
Thon bedecke. 

Die 
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Die itztgedachten Ofen-Thüren und Steine, Feuer-Deckel und tüchtige 
Laternen sind allenthalben, wo dergleichen noch nicht vorhanden sind, in der von 
dem Landvogt vorzuschreibenden kurzen Frist von den Eigenthümern der Ge
bäude anzuschaffen. Auf diesen drey Stücken sollen dieselben Nummern, 
womit die Hauser bezeichnet sind, ein» oder durchgeschlagen oder mit einem 
Meisel ausgestochen werden. Und was die Laternen betrifft, so sollen davon 
in den großen Haushaltungen und Häusern, und worin viel Verkehr ist, und 
wohin die Hauser der unten im 7ten §. bemeldten Herbcrgierer, Krugwirthe 
und Gastgeber gehören, so viele gehalten werden, als der Landvogt nach dem 
Ermessen des Brand Directors und der Brand-Aufseher nöhtig sindet. Dieje< 
nig n Eigenthümer, in deren Gebäuden bemeldte Stücke bcy der, nachdem 
Ablauf der gesetzten Frist abseilen der Brandkasse zu haltenden ersten Besicht!» 
gung entweder gar nicht oder nicht mit dem gehörigen Nummero bezeichnet ge» 
funden werden, sind für jedes Stück in i Rthlr. Brüche verfallen, müssen 
das Fehlende dennoch herbeybringen und büßen, bis solches geschehen ist, 
Hey jeder folgenden Besichtigung dieselbe Strafe. Falls die in diesem §. be
meldte Vorsichtigkeits-Mitcel bey dem Umgange mit Feuer und Lichte nicht an
gewendet werden, und solches auf die eine oder andre Art auskommt, jedoch 
durch die Unterlassung derselben kein Brand verursachet ist; so soll der Eigen« 
thümer oder der Bewohner des Gebäudes, es mag die Schuld an ihm selbst 
oder seinem Haus-Gesinde liegen, nach Beschaffenheit des fahrläßigen Umgan« 
ges und des Versehens, für jeden Fall mit einer Strafe von 16 Lß. bis 
i Rthlr. belegt, und selbige so oft, als dasselbe Versehen wieder entdecktwird, 
verdoppelt werden. Inzwischen bleibet ihnen der Regreß an ihr Haus«Gesinl 
de, wenn darunter jemand die bestrafte Unachtsamkeit begangen hat, in Anse« 
hung des Ersatzes der Strafgelder unbenommen. Und, gleichwie die vorsich' 
tigen und gutgesinneten Haus.Väter und Mütter nicht ermangeln werden, ihr 
Hausgesinde, sowohl Dienstboten als Häuerlinge und andre bey ihnen sich auf» 
haltende Personen, falls selbige auf die eine oder andre Art mit dem Feuer 
und Lichte ruchlos umgehen sollten, zur Vorsichtigkeit zu ermahnen und nach 
Möglichkeit anzuhalten; so sind sie auch, wenn sie solches nicht zu ändern ver
mögen, verbunden, der Obrigkeit davon baldigst Nachricht zu geben, damit 
sothane Leute zur Besserung mit einer ausserordentlichen Strafe beleget werden 
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können; dahingegen diejenigen Hauswirche, welche ein solches gefahrliches Be
tragen unangezeiget hingehen lassen, sich nach der Entdeckung desselben, der 
ausserordentlichen Strafe selbst theilhaftig machen. 

§. 5-

Wenn der Flachs und Hampf in der Luft getroknet worden; so ist selbi« 
ger bis zu dessen Ausarbeitung, in den Gebäuden an Orten, die vor dem Feuer 
gesichert sind, aufzubewahren. Das Troknen desselben am Feuer«Hcerde, in 
der Stube beym Ofen, und in oder auf den Backösen, welche in und zwischen 
den Gebäuden befindlich sind, soll gänzlich unterbleiben, und nur in Backöfen, 
welche abwärts von den Gebäuden stehen, bey Tage und nicht starkem nach 
den Wohn- und Nebengebäuden hinstehenden Winde, nach sorgfältiger Aus» 
kehrung des Feuers aus den Oefen, mit der wegen der Kohlen vorgeschriebenen 
Vorsichtigkeit und nach Entfernung aller brennbaren Dinge von den Oefen, bc« 
werkstelliget werden. Das Brechen oder Braaken und Schwingen des Flachses 
und Hampfs ist gleichfalls nicht bey Nacht, sondern lediglich bey Tage, dey 
dem Backofen, worin das Dörren geschehen ist oder auf dem Hofe, oder in ei» 
ner Scheune oder anderm Neben-Gebaude, wo es unnöhtig ist mit einem Lichte 
hinzugehen oder Feuer zu machen, zu verrichten. Was das Hecheln anbe
trifft, so muß selbiges ebeufalls nur bey Tage an solchen Orten der Gebäude, 
wo vom Feuer nicht die geringste Gefahr zu besorgen ist, vorgenommen werden. 
Und der gebrochene und geschwungene Flachs und Hampf, so wie der gche-
chclte, nebst dem davon fallenden Werg und Heede, ist behutsam an einem 
Orte dazu kein Feuer kommen kann, zusammen zu legen und aufzubewahren. 

Der Hauswirth, in dessen Hauswesen die Übertretung obiger Anordnun
gen in dem einen oder dem andern Stücke entdeckt wird, brächet dafür, wenn 
daraus kein Brand entstanden ist, das erste mal 4 Rthlr. , das andere mal ist 
die Entgegenhandlung dem Landvogt anzuzeigen, welcher dann nicht nur die 
itztgedachte oder den Umständen nach zu verdoppelnde Brüche verhänget und 
eintreiben läßt, Indern auch verfüget, daß der vorhandene Hampfund Flachs 
weggenommen und zur Berechnung für die Brandkaffe verkauft wird. 

§. 6. 
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Das Tobackrauchen in den Scheuren, Stallen, auf den Böden, beym 
Dreschen, und bey anderer Haus«Arbeic mit und bey brennbaren Dingen, wird 
hiedurch bey i Nthlr. Straf t gänzlich verboten. Ausser dem vorsichtigen Um« 
gange mit dem Tobackrauchen in den Wohnstuben, soll dieses Rauchen, sowohl 
im Felde als ausserhalb der Gebäude, in den Höfen und Garten, als cnch in 
den Küchen, aufden Vordielen und bey dem F.uerchccrde, jedesmal aus ei
ner mit eitlem Deckel oder sogenannten Dopp versehenen Pfeife geschehen. INer 
schuldig befunden wird, an diesen Orten aus einer Pfeift ohne Deckel Toback 
geraucht zu haben, ohne daß dadurch ei:: Brand entstanden ist, mit 
Rücksicht auf die Umstände und die Wiederholung, in eine vberlich zu dictiren. 
de Strafe von 15 Lß. bis i Rthlr. verfallen. Sollten die auf der Insul 
etwa vorhandene Personen vom Soldaten-Stande sich hicrwidcr versehen; so 
wird solches ihren Vorgesetzten zur unausbleiblicher Bestrafung, kund gemacht. 

§. 7-
Die ordentlichen Herbergierer, Krugwirlhe und Gastgeber sollen selbst 

und durch ihre Dienstboten allenthalben auf Feuer und Licht sorgfältig acht ge« 
ben, mithin nicht gestatten, daß ihre Gaste wider die obigen Vorschriften han« 
deln. Sind sie hierin nachlaßig oder gestatten das Gcgentheil, so sollen sie, 
lÄv'o i -6" l 'e l lu/an den eigentlichen Thatcr, in dem Fal l , da durch die ge. 
sibehene Entgegenhandlung kein Vrand erfolget ist, das erste mal mit i Rthlr . , 
das andre mal mit 2 Rthlr . , und das dritte mal nach dem^rkw-io des Land
vogts mit einer Köhcren Geldbuße, oder dem Gefangnisse bey Wasser und Brodt, 
oder mit der ganzlichen Aufhebung ihres Gewerbes bestraft werden. 

§. 8. 

Insbesondre sollen auch, in softrne die Treibung nachbemeldter Hand-

werke und Gewerbe zugelassen ist: 
i> Die Bötger, Tischler, Drechsler, Rademacher und andre Handwerker, 
^ welche mit Holz und Spahne umgehen, nicht nur die vorhin bemeldte 

Vorsichtigkeit mit Feuer und Lichte anwenden, sondern auch, b?y der in 
dem 4ten §. bemeldtcn doppelten Geld- und andern Strafe, täglich die 

fal-
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fallenden Spahne aus den Weltstädten wegschaffen, selbige an einem 
entlegenen sichern Orte aufbewahren, und sich Hütten, daß in ihren 
Werkstellen kein gefährlicher Umgang mit dem Feuer und Lichte getrie-
ben werde; wie denn die Faßbinder oder Bötger sich bey gleicher Strafe 
beym Ausbrennen der Fässer wohl vorzusehen, und solches an entfernten 
und sichern Orten zu verrichten haben. 

2 ) Die Reifenschläger bey derselben Strafe den Theer ausserhalb Hauses an 
dem äußersten Ende eines geräumigen Hofes, oder an einem sonst sichern 
Orte kochen und das Tauwerk ausserhalb Hauses theeren, auch selbiges 
sowohl, als das bestimmte Werg lc. an sichern Orten verwahren. 

5) Die Bäcker, Brauer, Brantweinbrenner, Mälher, Töpfer, Seifen
sieder, Schmiede, Lichtgießer und andre, welche mit starkem Feuer und 
leicht feuerfangenden Dingen umgehen, derselben Bestrafung unterworfen 
seyn, wenn sie bey ihrem Gewerbe und in ihren Werksiellen mit dem 
Feuer und Lichte unachtsam verfahren. 

4) Das Seifsieden, Talg- Wachs- und Schwefel-Schmelzen, Lichtziehen 
und Gießen, Verniß'Kochen, und andre dergleichen gefährliche Arbeit 
bey ic> Rthlr. Strafe, bey Tage und nicht in derNacht, und an sichern 
mit guten Schornsteinen und Mauren versehenen Orten, bey Anwen
dung der grösten Vorsichtigkeit, geschehen. Auch das Darren muß, in 
soweit es der wirthschaftliche Betrieb mit selbigem nur immer zuläßt, 
bey Tage, allenfalls im Winter bis 8 und im Sommer bis i o Uhr, 
und mit der genauesten Aufsicht, zur Vermeidung einer zu starken Er
hitzung , verrichtet werden. Sollte selbiges ohne die höchste Notwen
digkeit in der Nacht und fahrläßig betrieben werden, so ist man in die
selbe Strafe von l 0 Rthlr. verfallen. 

5) Die Krahmer, welche etwa Schießpulver zum Verkauf führen, bey wil« 
kührlicher von dem Landvogt zu erkennenden harten Strafe, nicht mehr 
als höchstens zehn Pfund davon in ihren Häusern haben, und den Vor« 
rath nicht in der Bude oder sonst nncen im Hause, sondern auf dem ober
sten Boden oder unter dem Dache, wo kein Feuer in der Nahe ist, und 
man kein Licht hinbringen darf, verwahren, nur eine Kleinigkeit davon 
in die Bude legen, und davon nicht bey Licht verkaufen; gleichwie auch 
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diejenigen, welche leicht feuerfangende und brennbare Dinge, als Theer, 
Pech, Terpentin lc. zu verkaufen haben, mit dem Aufbewahren undVer. 
kauf derselben, bey gleicher Strafe, die nöhtige und gröste Sorgfalt 
anzuwenden schuldig sind, und einjeder anderer der Pulver und andre 
leicht zündende Sachen zu seinem Gebrauch im Hause hat, dieselbe Vor
sichtigkeit gebrauchen, widrigenfalls aber eine nicht geringere Bestrafung 
gewartigen muß. 

§. 9-
Das Schießen aus allen Arten von Geschütz nach Vögel, einem Zeichen, 

in die Luft, bey Hochzeiten und andern Gelagen, oder Begleitung der Braut« 
Leute, oder aus anderer Ursache, und alle andere Ergötzungen mit Pulver, 
als Schwermern, Raketten :c. soll nicht nur auf den Gaffen und in den Höfen, 
sondern auch sonst so nahe bey den Gebäuden, daß die von dem Pulver entste
hende Flamme, oder die Vorladung, Patrone und Capsel selbige erreichen, 
oder durch den Wind dahin getrieben werden können, von jedermann gänzlich 
unterlassen werden. Wer sich gleichwohl unterstehet, solches zu thun, wird 
für jeden Fall um 1 Rthlr. gestraft. Jedoch sind hievon diejenigen Fälle aus« 
genommen, da das Schießen nach anderweitigen Verfügungen, nothwendig 
ist. Und sollte Jemand in der Nacht vor dem Neujahrs «Tage schießen, so 
verfallt er dadurch in eine Strafe von 2 Rthlr. M i t den Personen vom Kriegs-
Stande, welche sich wider obige Anordnung versehen möchten, wird es nach 
dem obigen 6ten §. verhalten. 

I n soferne aber das Schießen zur Uebung nach einem aufgestekten Vogel 
oder nach einer Scheibe, eine hergebrachte Gewohnheit und darauf eine Landes« 
herrschaftliche Bewilligung vorhanden ist, wird selbiges ferner zugestanden, 
nur müssen die Plätze dazu soweit von den Gebäuden entlegen genommen und 
von der Obrigkeit angewiesen werden, daß von dem Schießen keine Gefahr zu 
befürchten ist. 

Die hier oben vorgeschriebene Strafen wegen der Handlungen wieder die 
Mittel zur Verhütung eines Brandes, sitzen ein Versehen und Achtlosigkeit, 
und verschiedene Grade derselben, in dem Fall voraus, wenn daraus kein> 
Brand entstanden ist. 

Falls 
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Fasss aber ein Feuer aus Vorsaß angelegt und verursachet ist, oder 

durch Verwahrlosung des Feuers und Lichts und Unvorsichtigkeit in Ansehung 
desselben ein Brand veranlasset wird; so soll derjenige, welcher desfalls schuldig 
befunden wird, nach Vorschrift der Gesetze und Verordnungen, im ersten Falle 
am Leben, und in den beyden andern Fallen, nach dem Grade der Verwahr
losung oder Unvorsichtigkeit und der Grösse des verursachten Schadens, am 
Leibe oder mit einer proportionirlichen Geldbuße auf das schärfste bestrafet werden. 

§. i L 
Wenn nasses Heu oder Getreide in die Scheunen und auf die Böden der 

Häuser hat gebracht werden müssen, so wird einjeder Hauswirth darauf bedacht 
seyn, selbiges aufs baldigste zu verbrauchen oder zu bearbeiten, damit dassel
be sich nicht erhitze und daraus kein Brand entstehe. Die Brand-Aufseher 
haben iedoch darauf zu merken, ob dergleichen ist eingelegt worden, und wenn 
sie solches erfahren, fleißig nachzuforschen, was damit vorgenommen wird, die 
Eigenthümer an der zur Abwendung der Gefahr nöhtigen Behandlung zu erin
nern und falls diese dennoch unterlassen wird, dem Branddirectori davon 
Nachricht zu geben, damit dieser bey dem Landvogc die erforderliche Vorkeh
rung zur Sicherheit bewirken könne. 

§. 12. 

Da es zur Verhütung großer Feuersbrünste und einzelner Brandschaden 
anderer ökonomischer Rücksicht nicht zu gedenken, dienet, daß die Gebäude der 
Unlerthancn nicht so nahe, als sich meistens findet, bey einander liegen, und 
auf eine dauerhaftere und stärkere A r t , als die gewöhnliche an den mehrcsten 
Orten ist, aufgcführet werden; so wird dem Landvogt zur Pflicht auferleget, 
dafür zu sorgen, daß bey entstehender Gelegenheit, als bey Umbauung der Ge
bäude, Einäscherung eines oder mehrerer Gebäude durch Feuer :c. die mögliche 
Entfernung der Gebäude von einander beobachtet, und den Einwohnern Anlei
tung gegeben werde, selbst Steine von Thon zu streichen und in der Luft zu 
dörren, und von diesen Steinen ihre Schornsteine, imgleichen soviel thunlich 
die Wände ihrer Gebäude, zuverläßig aufzuführen, oder auch sowohl die 
äußern Wände der Gebäude, als die Scheide»Wände, ganz von geschlagenem 

mit 
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mit Stroh vermischtem Leimen ohne Tafelwerk zu verfertigen; gleichwie man 
nicht ausser Acht zu lassen hat, daß soviel thunlich die Eingesessenen zu ihren 
Gebäuden sich gebrannter Mauer-Steine und Dachziegel bedienen. 

D r i t t e r T h e i l . 
Von den Brand-Gcrähtcn und Hülfsmitteln zum Löschen cincS 

ausgekrochenen Feuers. 

§. i . 
Es sind, auf landschaftliche Kosten, zwey große Feuerspritzen mit den 

nehcigen Wasserküben und Schleifen anzuschaffen und zu unterhalten. Von 
diesen Spritzen muß eine auf dem Unterlands und eine auf dem Oberlands pla« 
zirct scyn. Auch sind je von l o Hausern eine Feuerleiter mit starken Nicht« 
und Stütz Gabeln versehen, so hoch, daß die Häuser füglich damit bestiegen 
werden können, anzuschaffen und soll überdem in jedem Hause ein lederner 
Fc'uer-Eimer vorhanden scyn. Diese Geräche müssen jederzeit an einer ge« 
wissen tauglichen Stelle aufbewahret, in brauchbarem Stande erhalten, und 
was die öffentlichen betriff, mit dem Nahmen des Orts, welchem sie zustandig 
sind, die jedem Private gehörigen aber mit der Nummer die sich auf seinem 
Hause befindet, bezeichnet werden. Gegen die Nacht ist in jedem Hause eine 
Laterne mit Licht bey dem Feuerzeuge, allemahl auf einer und derselben jedem 
Hausgenossen bekannten Stelle, hinzustellen. 

§. 2. 

Die bereits vorhandene Wasser-Stellen und Vieh-Tränken sind, soviel 
möglich in der gehörigen Tiefe, damit darin jederzeit Wasser vorhanden scy, 
zu erhalten, und den Umstanden nach mit Zuflüßen zu verschen. Sollte es 
an solchen Stellen fehlen, so soll von dem Landvogt eine Untersuchung, ob der
gleichen ausgegraben werden und selbige vom Felde her oder sonst Zufluß erhal» 
ten können, angeordnet und die befundene mögliche Einrichtung sogleich zur 
Würklichkeit gebracht, auch die dazu erforderliche Arbeit von den Eingesessenen 
gemeinschaftlich verrichtet werden. Auch sind die bey Gebäuden etwa befindli-
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chen oder sonst vorhandenen Brunnen fleißig zu reinigen, nöhtigen Falls, um 
das gänzliche Anstroknen zu verhüten, tiefer auszugraben und wo möglich 
Quellen dazu zu suchen, ungleichen da, wo keine vorhanden sind, neue, welche 
durch Quellen oder wegen ihrer Tiefe wasserreich slnd, anzulegen und, sowohl 
die Einfassung aller Brunnen, als auch die Maschicnen und Geräche zum 
Wasserschöpfen aus selbigen, sicher, brauchbar und dauerhaft zu verfertigen und 
zu unterhallen. Wenn die Commune oder einzelne Eigcnthümer in diesem 
Stücke sich nachlaßig treffen lassen, so soll solches dem Landvogt angezeiget wer
den, und dieser sie zur möglich guten Anlage und Einrichtung der Wasserbe» 
hälter bey ernstlicher Strafe anhalten. 

§. 3. 

Die Böden, Treppen, Leitern, Geländerund Winden sollen, wo sel« 
bige vorhanden sind, in gutem Stande, so daß sie ohne Gefahr bestiegen und 
gebraucht werden können, unterhalten werden. 

V i e r t e r T h e i l . 
Von den Besichtigungen der Gebäude und der verordneten Gerathe 

und Anstalten zum Löschen eines Brandes. 

§. ' . 
Nach dem Ablaufe der ersten Frist, worin die zur Verhütung eines 

Brandschadens in den Gebäuden vorgeschriebene Einrichtungen zu bewerkstelli
gen, die gehörigen Gerathe anzuschaffen und die übrigen Mittel zum Löschen 
eines Feuers einzurichten sind, soll der Branddirector mit Zuziehung der Brand-
Aufseher nachsehen,wie die Gebäude nach Anleitung des l sten§. des 2ten Theils 
dieser Verordnung beschaffen sind, ob ihre Einrichtung gefälul ch ist und wel
che Verbesserung anzubringen stehet wie die bereits erganaen? Verfügungen we
gen der anzuschaffenden Geräthe und Hülfsmitteln zur Verhütung und zum Lö
schen eines Feuers befolget worden, in welchem Stande sich das vorhandene 
befindet, was noch fehlet und wie es nach seiner, des Branddirectors und der 
Brandaufseher besten Einsicht, mit der Anschaffung und Unterhaltung des man
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gelnden verhüllen werden kann. Ueber alles dieses hat er seinen umständlichen 
Bericht an den Landvogt abzustatten, welcher denn diesen Bericht mit seinem 
Gutachten an Unser General Landes-Oekonomie- und Coinmerz-Collegium ein» 
senden, und über die Befolgung der hier oben gegebenen Vorschriften und der 
nach selbigen von ihm erlassenen nähern Verfügungen strecklich halten soll. 

§. 2. 

Hiernächu sollen die Brand-Aufseher jahrlich um Ostern und wenigstens 
vor dem Ende des May Monats in allen Gebäuden ohne Ausnahme eine Be
sichtigung halten und dabey nachsehen, ob die Gebäude die verordnungsmässige 
Beschaffenheit in Ansehung der Sicherheit vor Feuergefahr haben und im bau
lichen Stande erhalten worden, oder in Verfall gcrachen, mithin dem Werthe 
ibrer Vcesichelungs Summe annoch gluch kommen oder nicht, ob die vorge
schriebene Mittel zur Verhütung und zum Löschen eines Feuers, mithin auch 
die öffentlichen und privaten BrandGeräthe vorhanden sind, und in welchem 
Stande selbige sich befinden. Falls die Brand - Aufseher an dem einen oder 
dem andern einen Mangel antreffen, der ohne offenbare Gefahr eines Brandes 
gegen die, nach dem nächstfolgenden § , von dem Branddirector anzustellende 
Besichtigung verbessert werden kann; so sollen sie dem Eigenthümer der Ge
bäude, oder bey dessen Abwesenheit dem sonstigen Bewohner, oder der g geln 
wä.tigen Hausfrau, oder den Knechten und Madgen, solcher Fehler und M a n . . 
gel in Gegenwart einiger Zeugen zu bemerken geben und die Warnung hinzufü
gen, daß selbige gegen die von dem Branddirector vorzunehmende Besichti
gungszeit abgeholfen werden muffe. Bemerken aber dieBrandAufseher so he 
Fehler, daraus ein Brand zu befürchten ist, oder die eine sehr beträchtliche 
Veränderung und Ausgabe erfordern, so sind sie verbunden selbige gleich dem 
Branddirectori zu melden, da denn dieser davon unverzüglich an den Landvcgt 
Bericht abzustatten hat, damit derselbe die den Umständen nach nöhtige Ver
fügung abgebe. 

§. 3. 
Dem Branddirector wird hiedurch auferlegt, jährlich in der Zeit von 

der Mitte des Iunius bis zur Mitte oder zum Ausgang 'des Julius mir Zuzie
hung der Brand-Aufseher und des bekommenden Quartiers Mannes nicht nur 
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alle und jede Gebäude, ohne Ausnahme zu besichtigen, ob selbige in allem Be
tracht von der Beschaffenheit sind, daß daraus sichtbar kein Feuer-Gefahr zu 
besorgen ist, im baulichen Stande sich befinden oder verfallen sind, folglich 
von dem Werthe des Affecuranz'Quanti etwss verlohren haben, oder ganz 
oder zum Theil abgebrochen, oder vielmehr erweitert und verbessert worden, 
sondern auch genau nachzusehen, ob die verfügten Hülfsmittel zur Verhütung 
und zum Löschen eines Feuers in den Gebäuden befindlich und die vorhandene 
tüchtig sind und wohl aufbewahret werden, imgleichen ob die öffentlichen Brand-
Geräthe und Löschungs-Anstalten, wohin auch die Waffer-Behälter gehören, 
verordnetermaßen in Bereitschaft und brauchbarem Stande sind, und der Or t , 
wo erstere verwahrt werden, zur Conservation derselben dienlich ist. Findet 
es sich bey diesen Besichtigungen , daß die Brand-Aufseher die im nächstvorher« 
gehenden §. bemeldte Nachsuchung nicht gehalten, oder die da selbst gedachte 
Warnung, wegen Ergänzung der in die Augen fallenden Ma.igel, oder die 
Anmeldung der gefährlichen Fehler bey dem Branddirector unterlassen haben; 
so soll der Branddirector bey einem ganz geringen Versehen, daraus keine Ge« 
fahr hat entstehen können, den Brand-Aufsehern desfalls in Gegenwart der 
.Quartiers Eingesessenen einen Verweiß geben, bey einem Versihen aber, das 
gefährliche Folgen Härte haben können, solches dem Landoogte anzeigen, und 
dieser die Brand-Aufseher mit einer verhältnißmäßigen Geld oder andern wil« 
kührlichen Strafe belegen. Der Branddirector hat ferner alle Fehler, welche 
er bemerken kann, den Eigenthümern der Gebäude, oder denjenigen, welche 
statt ihrer gegenwärtig sind, in Gegenwart der Brand Aufseher und des Quar, 
tiersmanns zu verständigen, ihnen von Amts wegen anzubefehlen, daß und 
wie selbige in einer den Umständen nach zu setzenden Frist geändert und verbessert 
werden sollen, und davon den Brand Aufsehern eine mündliche oder schriftliche 
Nachricht zu ertheilen, damit selbige darnach dasjenige beobachten können, was 
der folgende §. enthält. Ueberdem soll der Branddirector ein genaues Ver» 
zeichm'ß von den befundenen Fehlern und Mängeln, mit Bemerkung der des
falls nach der Brand.Verordnung schon bestimmten oder noch zu erkennenden 
Strafen, und einer Nachricht, welchergestalt und in welcher Zeit die Besse, 
rung der Fehler und Mangel den Unterthanen auferlegt worden, an den Land
vogt einliefern, und dabcy zugleich über die entdekte sehr beträchtliche und ge« 
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jährliche Mangel, über die Mi t te l , wie denselben am Besten abgeholfen wer« 
den könne, und über andere etwa mögliche Verbesserungen zur Sicherheit und 
Volkommenheit der Assecuranj'Anftalt, Bericht abstatten. Nach diesem Ver< 
zeichnisse und Berichte hat dann der Landvogt das Betragen der Unterthanen, 
des VranddirectorS und der Brand'Aufseher, ob selbiges verfügungsmäßig ist, 
zu beurtheilen und, falls sich dieses nicht findet, die nöhtigen Vorkehrungen 
dagegen zu machen. Wi r wollen übrigens, daß der Landvogt, wenn er sol« 
chergestalt von der vollendeten Besichtigung des Branddirectors unterrichtet wor
den , jedesmahl einen Bericht von der würklich beschaften Besichtigung, den da» 
bey vorgekommenen besonders betrachtlichen Umständen und den etwa nöhtigen 
Verbesserungen an Unser General Landes-Oekonomie- und Commerz Collegium 
abstatten soll. 

§. 4. 

Die Br^d-Auffther sollen, zufolge der ihnen nach dem nachstvorherge« 
hcndcn §. von dem Branddirector zu ertheilenden mündlichen oder schriftlichen 
Nachricht beobachten, ob die Fehler und Mangel in der vorgeschriebenen Zeit 
ergänzet werden oder nicht, und in beyden Fällen dem Branddirector davon be« 
nachrichcigen. I n lehterm Falle muß der Branddirector solches dem Landvogt 
berichten, damit selbiger diejenigen, welche der Ankündigung des Branddirec
tors nicht gelebet haben, zu gebührender Strafe ziehen, und über die Volzie« 
hung der von dem Branddirector gegebenen Vorschrift ernstlich halten könne. 
Sollten die Brand'Aufseher in der Befolgung obiger Anordnung nachlaßig be, 
fundcn werden, so verfallen sie in eine von dem Landvogt zu erkennenden wil« 
kührlichen Strafe. Und falls dieser es nöhtig findet, daß der Branddirector 
an gewissen Orten eine Nachsicht halte, ob und in wie ferne den Anordnungen 
bey der algemeinen Besichtigung Genüge geschehen ist; so ist es ihm überlassen, 
selbigem dazu, so wie zu allen sonst erforderlichen Untersuchungen an Ort und 
Stelle, den Befehl beyzulcgcn. 
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F ü n f t e r T h e i l . 
Von dem Löschen eines aufgebrochenen Feuers und dem Retten 

der Mobilien. 

§. , . 

Gleichwie ein vernünftiger und gutgesmneter H.nls'Vater nicht unterlassen 
wird, ein in seinem Hause entstandenes Feuer im ersten Anfange selbst und mit 
seinem Gesinde nach Möglichkeit zu löschen; so füll sich gleichwohl niemand un
terfangen, das in einem Gebande allsgebrochene Feuer zu verheimlichen und 
die Dämpfung desselben mit seinem Hausgesinde all in zu wagen. Vielmehr 
soll solches gleich durch ein Geschrcy und Ankündigung bey den Nachbaren be
kannt gemacht werden. Wenn das Gebäude wörtlich in Feuer geräch und 
bey der nachher erfolgten Untersuchung der UrsaHe desselben befunden w i rd , 
daß selbiges geheim gehalten worden und daher Ucberhand genommen hat; so 
wird der Eigenlhümer oder Bewohner mit einer wilkürlichen nach der Beschaf« 
fenheit des Vergehens zu bestimmenden Strafe beleget. 

§. 2. 
Die Nachtwächter sind verbunden, wenn sie einen ungewöhnlichen Rauch 

merken, den Ort , wo selbiger entstanden, ausfündig zu machen, und falls sie 
daraus einen Brand in einem Gebäude vermuhten können, die Bewohner dessel
ben davon zu benachrichtigen und sie zu sorgfaltiger Anfsicht und Nachfuchung 
zu ermahnen, oder, wenn würklich ein Brand vorhanden ist, in dem ganzen 
Orte solchetz durch ein Zeichen mit einem Hörn, oder auf andre Ar t , durch ein 
Geschrey und anklopfen an den Häusern bekannt zu machen, und ins besondere 
die Brand-Aufseher davon zu benachrichtigen. Ein gleiches wird von jedem 
andern, der einen Brand oder einige Merkmahle desselben beobachtet, wahr
genommen. 

§. ?. 
Der Branddirector, und wenn dieser nicht zur Stelle ist, die Brand» 

Aufseher veranstalten ungesäumt, daß die Sturm »Klokke gezogen, oder die 
Einwohner mit einem Hörn oder anderm Zeichen zusammen gerufen werden, 

und 
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M,d sich in möglichster Geschwindigkeit nach dem ausgebrochenen Feuer be
geben. 

Die samtlichen Hanswirthe, Knechte und Mägde auf der Insu l , sollen 
gleich, wenn ihnen der Brand bekannt geworden, mit den in ihren Hansern 
befindlichen Brand Gerüchen, andern Wasser-Eimern, Kesseln, Aexten und 
Beilen nach das im Feuer siehende Gebäude hineilen, und sich bey dem gegen
wärtigen Branddirector oder Brand-Aufseher mittelst Ablieferung eines Zeichens 
melden. Von diesem Herdeyeilcn sind nur alce lind kranke Lente, die Hauofrauen 
und Kinder, ungleichen die Einwohner derjenigen Häuser, in deren nächste 
Nachbarschaft das im Feuer stehende Gebäude sich befindet, ausgenommen und 
besreyet. Sollte sich den der, nach der Dampfung des Feuers zu haltenden Un
tersuchung finden, daß jemand ohne erhebliche Abhaltung und Ursache zurück« 
geblieben ist, so brächet der Hauswinh für jeden aus seinem Hause, der sich 
nicht eingefunden har. Ein Mark Lübisch. Zimmer- und Mauerleutc sind beson« 
ders verbunden sich bey dem Feuer zum Löschen einzufinden, wenn sie nicht in 
zwey Mark Lübifth Scrafe verfallen wollen. 

- §. 4. 
Der Branddlrector ordnet die Anstalten zum Löschen an, wobey die 

Brand Aufseher seine Befehle in Ausführung bringen, und da die Anwesen» 
heit der übrigen an Ort und Stelle befindlichen Königl. Beamten , in Betracht 
nöhliger Ueberlegung in vorkommenden Fällen und geschwinderer Ausführung 
der möglichen Retlungs Mittel oft nützlich seyn kann, so wird ihnen hiedurch 
znr Pflicht gemacht, sich bey einem entstehenden Brande unverzüglich nach der 
Brandstelle hinzubegeben. 

Obgleich wegen des Gebrauchs der Mit tel zum Löschen eines Feuers kei
ne bestimmte Vorschrift gegeben werden kann, sondern dies von den Vorhände, 
nen Einrichtungen, Beschaffenheit der Gebäude und Stärke des Feuers ab« 
hänget, und in jedem Falle der Erfahrung und Kenntnisse derjenigen, welche 
die Anstalten tress. n sollen, überlassen werden muß; so können doch unter andern 
folgende Regeln Anwendung finden: 

i ) Daß unter den zum Löschen und Retten herbeygekommenen Leuten die 
Ordnung gemacht werde, daß einige unmittelbar mit dem im Feuer sie« 

henden 
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henden Gebäude, mittelst der vorhandenen Brand-Geräthe und sonst sich 
beschäftigen, andre das Wassertragen verrichten, andre zur Abwendung 
des Feuers von benachbarten Gebäuden gebraucht werden und andre die 
Mobilien und Haus-Geräthe aus den am meisten in Gefahr stehenden 
Gebäuden retten. 

2) Daß die zur Aufbewahrung und Handhabung der öffentlichen Brand-
Gel ähte im voraus bestellen Leute, selbige nach dem Feuer hinbringen, 
und diese nebst den Brand-Gerähten, welche die Einwohner gebracht 
haben, an einer von dem Branddirector oder den Brand-Aufsehern an
zuweisenden Stelle hingestellet und gelegct werden; daß niemand von 
selbigen etwas ohne Anweisung itztgedachter Personen wegnehme, als 
welches bey wilkürlicher von dem Landvogt zu erkennenden Strafe velbo< 
ten wird, und daß, nöhtigen und möglichen Falls einige Personen ta« 
bey zur Wache gestellet werden. 

Z) Daß man anfänglich beobachte, ob das im Feuer stehende Gebäude zum 
Theil, durch das anzubringende Wasser, durch Abwerfung des Daches, 
durch Niederreißung des Sparwerks und der schon Feuer gefangenen 
Wände, durch Austragung der in dem Gebäude befindlichen stark bren
nenden Dinge :c. gerettet werden kann, und dann solches mittelst des be« 
sten Gebrauchs der Feuer-Leitern, Feuer «Hacken, Acrten, Sprühen 
und Eimer durch die beherztesten Leute sogleich versuche, und die nieder
gerissene Stücke und ausgeworfene brennbare Dinge, soweit als möglich 
von dem im Feuer stehenden Gebäude und andren Gebäuden durch andre 
Leute entferne. 

4) Daß wenn ein Schornstein brennet, man sich auf das Dach hinausbec 
gebe, das ausstiegende Feuer beobachte und auslösche, im Hause die 
Thüren und Fenstern zuhalte, und den Zug der Luft verhütte, den 
Schornstein ausserhalb beobachte, ob er Löcher und Riffe habe, oder 
während des Brandes bekomme und selbige zustopfe, alle in der Nahe 
des Schornsteins etwa, wider die obige Verordnung, befindliche leicht 
brennende Sachen entferne, das dem erhitzten Schornstein naheHolzwerk 
fleißig begieße, sobald als möglich in den Schornstein steige, und den 
Ruß oder Sott abstoße u. d. m. 

5) Daß 
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5) Daß man bey einem innerlichen noch nicht Ueberhand genommenen Bran
de vornehmlich den Zug der Luft verhüte, mithin keine Fenster und Thü-
ren ösne oder Wände ausschlage, als in soferne es zum Eingänge der 
zum Löschen und Wasserträger, vorhandenen Leute nöhtig ist, diesen Ein« 
gang so viel thunlich an dem von dem Feuer am weitesten entfernetenOrte 
eröfne, und den möglichen Fleiß auf die Entfernung der leicht Feuer fan« 
genden und brennbaren Dinge richte. 

6) Daß falls man gewahr wird, es könne ein vom Feuer ergriffenes Ge
bäude durchaus nicht zum Theile gerettet werden, man in möglichster G? 
schwindigkeit selbiges ganz niederreiße, die zusammen gefallene Trümmer 
auslösche und das Holtzwerk oder andre noch zu rettende Dinge heraus« 
nehme und abwärts bringe. 

7) Daß, wenn ein Gebäude im Feuer stehet, besonders Sorgfalt für die 
nachstbelegenen, vornehmlich diejenigen, nach welchen der Wind hinsts-
het, getragen, und daran die Arbeit mit den Sprühen und dem Wasser» 
gießen, um selbige durch die Naße von der Anzündung zu bewahren, 
angewandt, das auf die Dächer und sonst fliegende und sich daselbst setzen« 
de Feuer ausgelöschet werde, und man die Dacher mit leinenen Tüchern 
und etwa vorhandenen Haardecken oder Viehhallten, welche Stücke auf 
das Verlangen des Branddirectors und der Brand-Aufseher von jedem 
unweigerlich und bey Strafe herauszugeben sind, bedecke und selbige mit 
Wasser begieße. 

8) Daß bey dem Zulangen des Wassers die Vorkehrung gemacht werde, daß 
die Leute in zwey Reihen von dem Orte, wo das Wasser geschöpfet wird 
bis zum Feuer sich stellen, und die eine Reihe die mit Wasser angefüllte 
Gefäße, die andre aber die ledigen von Hand in Hand befördere, wel
ches desto mehr Nutzen schaffen kann, wenn bey dem Feuer große Kübel 
und andre Gefäße vorhanden sind, um das Wasser in selbige zu gießen; 
gleichwie der etwanige Mangel an Menschen erseht werden kann, wenn 
an dem Orte, wo das Wasser geschöpfet werden muß, dichte von Bret
tern zusammengeschlagene Rinnen, nebst Trägern oder Böcken, darauf 
selbige von der Erde erhaben ruhen, beständig in Bereitschaft gehalten 
werden. 

D Es 
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Es wird demnach dem Landvogt hiedurch aufgegeben die Ueberleg.ung in 
wieferne es nach der obigen Anleitana verhalten werden kann, oder andre An« 
ordnung thnnlich ist, anzustellen, und darnach den Branddirector und Brand« 
Anfseyer zu instruiren, welche denn alles, was in ihren Kräften stehet, anzu-
wenden ha^en, damit die möglichen Mittel zum Löschen eines Feuers und Ret» 
ten der in dessen Nahe desindilchen Gebäude angewendet werden. 

§. 5. 

Falls bey einem starken Feuer, wovon ein oder mehrere Gebäude er-
griffen werden, der ganze Ort oder ein beträchtlicher Theil der Gebäude dessel
ben nur dadurch gewiß oder aller Wahrscheinlichkeit nach gerettet werden konnte, 
wenn das nächste Gebäude, oder, im höchsten Nothfalle, einige derselben nie
dergerissen würden; so soll der Branddirector, andre Officialen und Brand-
Aufseher unter sich und mit einigen der verständigsten gegenwärtigen Männer 
darüber sich bereden und, wenn die Niederreißung von ihnen nöhtig erachtet 
wird, oder falls der Branddirector bey dem Widerspruche der Bran-d-Ausseher 
und anderer, oder die Brand-Aufseher bey gecheilter Meinung der übrigen, sel« 
bige nothwendig und verantwortlich finden, solche Niederreißung sogleich an» 
ordnen, sich davon durch den Widerspruch und die Widersetzlichkeit des Eigen» 
thümers der abzubrechenden Gebäude nicht abhalten lassen, sondern das Nie
derreißen, allenfalls mit Gewalt ausführen. Jedoch sollen vorher, soweit es 
die Zeit und drohende Gefahr zulaßt, die Mobilien, däs V ieh , und soviel 
möglich, alle lose und loszumachende Dinge, die in den niederzureißenden Ge« 
bänden befindlich sind, aus selbigen durch die Eigenthümer und andre sichere 
LvUte, die nachher dafür stehen müssen, herausgebracht, und an einem mit 
Wache zu versehenden abgelegenen und sichern Orte bis weiter aufbewahret 
werden. Nach geschehener Niederreißung muß bey der Stelle ebenfalls eine 
Wache gesetzt werden, die darauf zu achten hat, daß von den Trümmern nichts 
hinw-ggenommen werde, und ob etwas vcn dem umherfliegenden Feuer dar-
zwischen falle; in welchem letzteren Fall solches demjenigen, der die Anordnung 
beym Löschen dirigirt, zu melden, und von diesem die Dämpfung solchen Feuers 
zu veranstalten ist. Für die solchergestalt niedergerissene Gebäude, erfolget be
sage des i sten §. des ?ten Theils dieser Verordnung, die Vergütung nach der 

Ver-
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V.rsicherungs > Summe und dem Werthe der Ueberbleibsel, aus der Bralch. 
kajse. 

§. 6. 
Sobald das Feuer soweit gedämpft ist, daß es keine Flamme mehr giebt, 

und die Trümmern über einander hingegen, soll eine hinlängliche Mannschaft 
dabey bestelle: werden, welche sowohl mit dem Begießen mit Wasser solange, 
bis lvme Funken ooer ein solcher Rauch, der noch eine verborgene Glmh ver
muten läßt mehr zu spühren sind, forlfähret, als auch darauf achtet, daß 
mcws von den Trümmern und Uederdlcibscln auf die Seite gebracht und entwen« 
d.t werde. 

§. 7. 
Der Branddirektor soll mittelst Befragung der Brand-Aufseher, Abhö-

rung der sämmllichcn Hausgenossen des Gebäudes, worin der Brand entstan
den ist und der nächsten Nachbaren, und auf die sonst dienlich sindende Art 
eine sorgfältige Untersuchung anstellen, wo das Feuer eigentlich ausgebrochen 
ist, was in dem in Brand gerahtensn Gebäude an demselben oder dem vorigen 
Tage oder in der vergangenen Nacht betrieben worden, wer ein Geschäfte be-y 
Feuer und Licht verrichtet hat, wie man damit umgegangen ist, und überhaupt 
wegen aller Umstände, welche dazu dienen können, die Entstehungs-Art des 
Feuers ausfündig zu machen; über welche Untersuchung der Branddirector eine 
förmliche Acte zu errichten hat. 

Imgleichen soll der Branddirector die Brandstelle, und diejenigen Stcl» 
len, worauf während eines Brandes Gebäude niedergerissen worden, aufräu-
men, die nicht ganz verbrannte, oder mehr oder weniger beschädigte Stücke an 
Holzwerk, Steinen, Eisen, Fenstern :c. und die unter dem Schutt besindli« 
che Mobilien aussondern, und die sämmtlichen zu den Gebäuden gehörig und 
in deren Assecuranz^Summe begriffen gewesene Theile, es mögen selbige als 
Materialien zum neuen Bau angewendet werden können oder zu anderm Ge
brauch einigen Werth. haben, ungleichen sowohl den an einem Gebäude etwa 
zum Theil entstandenen Schaden, woben der dey der Versicherung des Gebäu
des davon gemachte Anschlag in Betracht zu ziehen ist, als auch die durch die 
Niederreißung eines Gebäudes unbrauchbar gewordene oder beschädigte Mobi
lien tarircn lassen. Ueber die geschehene Taration, wobey mit erwäge werde» 

D 2 " soll. 
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soll, od dasjenige, was von einem Gebäude annoch stehet, so beschaffen ist, 
daß selbiges beybehalten, in den neuen Baue befasset, und dieser darauf ge
gründet werden kann, «der so beschädiget worden, daß dasselbe zu diesem Be« 
huefe nicht dienet, sondern abgebrochen werden muß, soll der Branddircctor 
ein von den Taxatoren und den Brand-Aufsehern zu unterschreibendes und von 
ihm zu beglaubigendes Instrument verfassen. 

Hierauf hat der Landvogt unverzüglich seinen Bericht von dem entstände» 
neu Brandschaden abzustatten und die Untcrsuchungs' und Taxations-Documcnte 
einzusenden. 

§. 8. 
Wer den Anordnungen des Branddireclors, anderer Officialen und 

Brand Aufseher, beym Löschen, Netten, etwa nöhtigem Niederreißen, Be-
wachen und Aufräumen der Brandstellen sich widersetzet und selbigen keine Ge
nüge leistet oder mit unanständigen Worten gegen dieselben herausfahret, soll 
allenfalls auf der Stelle mit Gewalt zu feiner Schuldigkeit angehalten und 
nachher mit einer von dem Landvogt den Umstanden nach zu bestimmenden har« 
ten und exemplarischen Geld» oder Leibes-Strafe belegt werden. 

§- 9» 

Sollte jemand von den öffentlichen und privat Brand-Gerähten, den dem 
Feuer entrissenen Trümmern oder den geretteten Mobilien etwas entwenden; so 
wird er zur Erstattung desselben angehalten und den Gesetzen gemäß, als ein 
Dieb nach der Strenge gestraft. 

Derjenige, welcher die itztbemeldten Dinge aus Muthwillen, V o M 
und Boßheit beschädiget, soll den Schaden ersitzen und willkührlicher Straft 
unterworfen feyn. 

Nach der Dampfung eines Brandes ist nicht nur zu untersuchen, in wie 
ferne dem obigen zten §. Genüge geschehen ist, damit diejenigen, welche ohne 
erhebliche Urjachen ausgeblieben sind, zu gebührender Strafe gezogen werden 
können, sondern es soll muh der Branddirector nachforschen, ob die übrigen 
Vorschriften zum Löschen eines Feuers befolget sind, und die Vernachlaßigung 
derselben dem Landvogte melden. 

§. " . 
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§. l l . 
Gleichfalls sollen nach volbrachter Löschung des Feuers unter der Aufsicht 

des BranddnectorT und der Brand«Aufseher alle zusammengebrachte öffentliche 
und privat Brand-Gerache auf eine Stelle gesamter, elftere an den zur Aufbe
wahrung derselben bestimmten Orte zurück gebracht nachgesehen, und nöhtigen 
Falle sogleich mit möglichster Sparsamkeit repariret, letztere aber an die Eigen« 
chümer, nach den darauf sich befindenden Zeichen, zurückgegeben werden. 

Wenn von den Gerahten etwas erweislich bcy dem Löschen des Feuers 
vcrlohrcn gegangen oder beschädiget ist, und sich der in dem obigen Zten §. be« 
meldre Fall nicht findet; so werden die öffentlichen auf Kosten der Brandkajse 
der Insul ergänzet und ausgebessert, und die Eigenthümer der privat Gerähte 
aus derselben Kasse billigermaßen befriediget. 

Wer Key einem Brande andre im Arbeiten, Löschen und Retten ausneh
mend übertreffen hat, soll eine billige von dem Landvogt oder nach dem von 
selbigem an Unser General Landes-Oekonomie- und Commerz-Collegium abzu
stattenden Bericht, den Umständen gemäß zu bestimmende Belohnung, aus 
der Brandkasse oder auf andre Art genießen. 

Sollre dabey jemand an seinen Gliedern sehr beschädiget oder dadurch zur 
Erwerbung seines Unterhalts untüchtig geworden seyn, oder gar ums Leben 
kommen; so soll den sich findenden Umstanden gemäß für dessen Heilung, Un« 
lechalt und Begräbniß> imgleichen für die Erleichterung des Zustandes, worin 
seine etwa habende Familie dadurch gerathen kann auf eine oder andre Art Sorge 
getragen, und nöhtigen Falls darüber an gedachtes Collegium berichtet werden. 

S e c h s t e r T h e i l . 
Von der Versicherung der Gebäude. 

§. , . 
Es sollen stmnilliche auf der Insul Helgoland befindliche Wohnhauser, 

Scheunen, Stäl le, und überhaupt alle Gebäude, von welcher Art selbige jeyn 
mögen, 
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mögen, welche d?n He/golandcr Eingesessenen als prioatis gehören imgleichen 
a'le publique UND zum gemeinsamen Nuyen derselben vorhandene Gebäude, die 
Prediger und Schulgröäude und atldre dergleichen mehr, in dieBrand-Versiche-
ru,lgs«?lustait sür sämmtiichen Landdistri'cte in Unfern Herzogtümern Schles
wig und Holstein, nach dem wahren Werthe, nochwendig eingezeichnet und ver» 
jlchecc werden. 

§. 2. 

Da der wahre Werth der Gebäude in der von Uns augeordneten alge. 
meinen Anstalt versichert und von dieser unfehlbar ersetzet wird, so ist und blci« 

den wilkürlicher Strafe ver
boten, nach diesem special Gilden auf Gebäuden, oder diesen ähnliche Belle« 
bungen heimlich oder öffentlich auszurichten. Es soll ihnen gleichfalls nicht er« 
laubt seyn, in spcci-l Brand-Gilden oder Kasten die in adelichen oder andern 
Jurisdictionen cristiren mögen, sich mit ihren Gebäuden zu begeben, die gleich« 
wohl geschehene Theilnehmung an solchen Gilden oder Brandkassen jedesmahl, 
sobald sie entdecket wi rd, ernstlich gesirafet, und überdem in dem Fal l , da 
ein solchergestalt doppelt versichertes Gebäude abbrennen sollte, die dafür in der 
olgemeinen Brandkajse Unserer Herzogtümer versicherte Summe nicht ausge« 
kehret und der Eigenlhümer dennoch nach der Strenge angehalten werden, für 
das Geld, welches er aus der Brand-Gilde oder Kasse, daran er heimlich Thell 
genommen, erhebet, und mittelst Hcrbeyschaffung der etwa fehlenden Sum« 
me, ein neues Gebäude statt des abgebrannten aufzuführen. 

I n soferne aber die Eingesessenen zu Helgoland nach einem Herkommen, 
einer freywilligen Beliebung oder ehemahls bestätigten Artikeln, der nach die« 
scr Verordnung unstatthaften special Gilden auf Gebäude, sich, wenn ihre 
Gebäude abgebrannt sind, einander bcy der Aufräumung der Brandstellen 
zum Behuf des neuen Baues, mit dem Anfahren der Bau-Materialien und mit 
Stroh und sogenanntem Schoof, Latten und Binde. Reisern, oder sogenannte 
Schechten und Weeden, Hülfe geleistet haben, kann solches, falls sie es für 
sich ersprißlich halten, ferner beydleiden. 

§. 3. 
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§. 3. 
Es soll keinem Interessenten Her vonUns angeordneten algemcinen Landes« 

Brand Versicherungs Anstalt erlaubt ftyn, auf den ihm betroffenen Brandscha
den, in oder ausserhalb Landes, zu betteln. Gleichwie wir keinem von ihnen 
eilte Concession zu Kirchen^ oder Haus-Collectcn ertheilen werden; so hat auch 
einjeder sich zu hüten, Scheine wegen Brandschadens auszustellen, die auf 
irgrnd cilie Art zur Brand'Bcttclcy gemißbrauchet werden können' Diejenigen, 
welche sich in solcher Betteten betreffen lassen, sollen nach den Verordnungen 
wegen des Bettelns, bestrafet werden. 

Gleichergestalt sind keine fremde Brand-Bettler, wenn sie auch die 
glaubwürdigsten Atteste vorzeigen möchten, zu dulden, und keine Collecten für 
abgebrannte Oertcr, Kirchen, Prediger-Häuser ?c. die nicht durch Unsere spe« 
cielle Conccsston auchorisirt sind, zu gestatten. Sollten dergleichen Brand-
Beccler sich nach der Publication dieser Verordnung einfinden; so sind selbige an« 
zuweisen, sich sogleich vom Lande zu begeben, bey abermahliger Belrelung aber 
in VerHaft zu nehmen und, dem Befinden nach, ein Jahr in das Zucht- und 
Werkhaus zu setzen, oder sonst zu bestrafen. 

§. 4 . 

Der Landvogt soll unverzüglich ein richtiges Verzeichnis von den Nah« 
men der Eigemhümer der Gebäude auf der I nsu l , soviel möglich nach der Ord
nung, wie sie in Reihen neben einander wohnen, und von den einem jeden zu« 
siaudigen Gebäuden und deren gewöhnlichen Benennung verfertigen lassen, und 
mitlerweile einige Zimmer- und Mauerleute, welche Erfahrung und Kenntnisse 
besitzen ausersehen, mir ihnen einen Taglohn für die Taxation der samnulichen 
zu versichernden Gebäude, der ihnen hiernächst aus der Brandkasse bezahlt wer
den soll, aufs genaueste bedingen, und sie dahin unentgeltlich beendigen: 

"Daß sie die Gebäude zu dem wahren inner« Weiche, den selbige ge« 
''genwartig haben, folglich nach der itzigen Beschaffenheit ihrer Bauart 
"und der darin an Holz, Steinen, Fenstern, Thürcn und sonst be« 
''findlichen stmmtlichen Materialien, und Erd» Nierh- und Nagelfesten 
"Dinge, mit Rücksicht auf den Arbeitslohn, welcher erforderlich senn 
"würde, wenn die Gebäude nun von gleicher Grösse und Beschaffenheit 

"auf-
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"aufgeführet wei'den sollten, ihrer besten Einsicht nach taxiren, mithin 
"dabey nicht den Grund, woselbst die Gebäude belegen sind, oder die 
"Nahrung, welche darin getrieben wird, oder die Gerechtigkeiten, die 
"denselben ankleben, in Betracht ziehen auch diese Taxation nach dem 
"wahren innern Werche der Gebäude nicht ans Ansehen der Person, 
"Gunst oder Ungunst, oder durch Geschenk und Gaben unterlassen, und 
"selbige mir möglichstem Fleiße verrichten wollen". 

Diesen Taxatoren ist darauf odgedachte Specisication mit einem an sie gerichle« 
ren Befehl des Landvogts, daß sie nach selbiger die Taxation der Gebäude ih
rem geleisteten Eyde gemäß beschaffen sollen, zuzustellen, und der Landvogt 
hat zugleich den Brand-Aufsehern, die den Taxatoren auferlegte Verbindlichkeit 
bekannt zu machen und nöhtigen Falles zu verständigen, auch ihl^n schriftlich 
anzubefehlen, daß sie der Taxation beywohnen und dahin sehen sollen, daß alles 
ordentlich und richtig zugehe. 

Die Eigemhümer und Bewohner der Gebäude sind, bey Vermeidung 
schwerer und wilkührlicher Bestrafung, schuldig, die Taxatores allenthalben 
zum Behuef ihres Geschäftes zuzulassen und ihnen auf keine Art unanständig 
zu begegnen, und der Landvogt hat diese entstehenden Falls wider alle ungebüh» 
rende Begegnung und Stöhrung in ihrer Verrichtung sogleich durch die würk-
samsten Mittel zu schützen. 

Die Taxatores zehren für ihr Geld, und die Eigenthümer und Bewoh» 
ner der Gebäude haben an selbige für die Schätzung nichts zn bezahlen. 

Die Taxatores sollen den Anschlag der Gebäude nach der Ordnung des 
ihnen davon zugestelten Verzeichnisses verfassen, in selbigem jedes Gebäude für 
sich ansetzen und die Lage desselben, die Beschaffenheit, ob es mit einem Stroh 
oder Ziegeldachs versehen ist, einen Schornstein hat oder nicht, und die Wan« 
de zwischen dem Tafelwerke mit Leimen oder Mauersteinen ausgefüllet sind, 
imgleichen die Größe durch Anführung der Anzahl der Fächer und Stockwerke, 
wenn mehr als eins vorhanden ist, genau beschreiben. Dieses Taxations-In-
sirument haben sie darauf, mit ihrer Unterschrift und dem Atteste der Brand-
Aufseher, daß und binnen welcher Zeit die Schätzung in ihrer Gegenwart ge
schehen sey, versehen, nebst dem itztgedachtm Verzeichnisse, an den Landvogt 
zu überreichen. 

Es 
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Es ist auch d?n Taxatoren von dem Landvogt aufzulegen, daß sie den 
Eiqenchümern gleich nach der Taxation sagen sollen, wie hoch sie jedes von ih
ren Gebänden geschähet haben. 

Sollte ein Eigentümer glauben, daß die Schätzung zu hoch oder zu nie
drig sey; so ist er verbunden, slch binnen 14 Tagen, maßen er nachher weiter 
kein Gehör zu gewärtigen hat, desfalls bey dem Landvogt zu melden, welcher 
die Taxatoreo und Brand-Aufseher darüber zu vernehmen und, wenn der E i -
gcmhümer mit ihrer Erfahrung nicht zufrieden ist, auf dessen Kosten durch 
andre beendigte Taxatorcs eine nochmahlige specielle Taxation in Gegenwart der 
Brand'Aufseher anzuordnen, nach dem Empfangs dieser von den Taxatoren und 
den Brand »Aufsehern unterzeichneten Schätzung, mittelst Vergleichung bey« 
der Anschlage unter sich und mit den Taxationen anderer Gebäude von etwa 
gleicher Beschaffenheit, eine Entscheidung, wie die Ansehung geschehen soll, 
abzugeben, und darnach die Einzeichnung und Versicheruug zu besorgen hat. 

§. 5. 

W i r befehlen auch hiedurch, daß das Wohnhaus oder Haupt-Gebäude 
eines jeden Interessenten der Brand-Versichsrungs-Anstalt mit einem Numero, 
auf einer Stelle, die am ersten in die Augen fällt, bezeichnet, diese Nummeri« 
rung mit ^ 0 . 1 angefangen, und der Ordnung wie die Wohnhauser oder Haupt« 
Gebäude neben einander in Reihen liegen, soweit als die Anzahl dieser Gebau« 
de sich belauft, fortgesetzt werden soll. Wenn eine Abtheilung in Quartiere 
die besondre Nahmen haben, auf der Insul Helgoland statt findet; so wird 
die Nummcrirung der Wohnhäuser oder Haupt,Gebäude in einer jeden dieser 
Abtheilungen mit Xo . l angefangen, und damit bis zum Ende solcher Ablhei« 
lung nach der itztgcdachten Ordnung fortgefahren. Und falls ein Gebäude auf 
einer Stelle die einen besondern Nahmen führet, belegen ist, und nicht wohl 
in die Nummer Ordnung begriffen werden kann; so wird ein solches Gebäude 
allcmahl mit N0 . , bezeichnet. Gehören zn einer Wohnung mehr als ein Ge« 
bäude; so ist auf dem Haupt-Gebäude oder Wohnhaus, ausser dem Numero, 
noch der Buchsiab ^ hingegen auf jedem dabcy vorhandenen Neben < Gebäude 
der in der Ordnung des Alphabets folgende Buchstab zu setzen. Diese Bezeich
nung der Gebäude mit Nummern und Buchstaben hat der Landvogt auf einer 
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?x <Mcio zu haltenden öffentlichen Licitation aufzubieten ulch dem Mindest-
fordcrnden gegen hitllangliche Si6)erhcit, daß die Ardeil in allen Stücken vor« 
schrifcsmaßig geleistet werde, und unter den Bedingungen zuzuschlagen, daß 
selbige mit der wohlfeilsten doch haltbaren Farbe und auf die mit den wenigsten 
Kosten in Bcrracht des Anbcingcns der Nummern und Buchstaben auf den 
Gebäuden verbundene Ar t , zu bewerkstelligen sey, daß dabey nach derjenigen 
Lage der Wohnstcllen neben eiuander und Zahl der Gebäude, welche in dem 
zum Behuf der Taxation verfertigten und in dem nachsioorhergehenden §. be« 
meldten Verzeichnisse angegeben worden, verfahren werden müsse, und daß für 
jedes Numero und jeden Buchstab der mittelst der Licitation bestimmte gewisse 
Lohn von den Eigentümern der Gebäude, oder denjenigen, welche die wegen 
der Gebäude vorfallende Ausgaben sonst zu besorgen haben, bezahlet werden 
solle. Da die Nummern und Buchstaben mit den Anschlagen der Taxatoren 
übereintreffen müssen, so ist desfalls die dienlichste Vorkehrung zu machen. 
Uebrigens wird demjenigen, welcher die Arbeit übernimmt, von dem Landvogt 
eine schriftliche Ordre zur Vewerkstelligung derselben nach den Licitatiens Be
dingungen mit Anführung des von den Eigenthümern der Gebäude für jedes 
Numero und jeden Buchstab an ihn zu bezahlenden Preises, ertheilet, welche 
derselbe den Eigenthümern oder Brand «Aufsehern vorzuzeigen hat, gleichwie 
die Brand Aufseher von dem obhcmdenen Geschäfte und besonders dem itztge» 
dachten Preise, zur Bekanntmachu» g an ihrem Orte, im voraus zu unterrich
ten sind. Und sollte bey der hiernächst erfolgenden Besichtigung befunden wer« 
den, daß die Nummern und Buchstaben auf den Gebäuden fehlen, und die 
Eigenthümer oder diejenigen, welche die Ausgaben für selbige besorgen müssen, 
ein Hinderniß wider die vorgeschriebene Bezeichnung der Gebäuden verursachet 
haben; so sollen selbige mit zwey Reichsthaler an die Brandkajse beleget, und 
die Bezeichnung gleich auf ihre Kosten veranstaltet werden. 

§. 6. 

Wann die Taxation der Gebäude und die Bezeichnung derselben mit Num« 
mern und Buchstaben vollendet sind: so hat der Landvogt zu beurtheilen, ob 
die desfalls eingelieferte Nachrichten in Betracht der Zuverlässigkeit, daß keine 
Gebäude übergangen sind, als richtig angenommen werden können, oder 
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annoch eine Besichtigung zu solchem Ende lwhtig ist. I n lehlerm Falle ist seil 
bige auf die kürzeste, Art entweder durch den rlwa schon besicllteli Br.lnddircccor 
oder elnen andern Ofstcialcm anzuordnen, und das fehlende nachzuholen. 

§. ?. 

Der Landvogt überliefert hicrnächst die Taxations-Instrumente mit der 
Nachricht von den Nummern und Buchstaben der Gebäude an den Branddirec« 
tor, welcher darnach des fordersamsten ein förmliches Catastrum, darin alle 
Gebäude auf der Insul mit ihren Nummern, Buchstaben, Eigenthümern und 
Verslcherungs-Sulllmen umständlich angcführet werden, zu verfertigen hat. 
I n Ansehung der Ajsecuranz-Summen befehlen W i r , daß falls das Taratum 
der Gebäude unter i o und 5 Rthlr. betragt, oder am Ende eineZahl zwischen 
5 und 10 oder unter 5 Rthlr. enthalt, statt der Zahlen unter 5 Rthlr. alle
mahl 5 Rthlr . , und für die Zahlen über 5 Rthlr. durchgehends i o Rthlr. in 
dem Catastcr angesehet, mithin keine Gebäude für weniger als »c> oder 
5 Rlhlr. versichert werden soll. Was die übrigen Einrichtungen dieses Cata-
sters und die sonst zu nöhtiger Ordnung von dcmBranddirector für sich und zum 
Behuf Uttsers General'Landcs:Oekonomie- undCommerz-Collegii zu verfertigen
de llnd zu haltende Register und Protocoflen, wozu das Papier und der Buch« 
binderlohn mit Approbation des Landvogls aus der Brandkajse vergütet wird, 
anbelanget; so sollen desfalls nähere Vorschriften aus gedachtem Collegio erge
hen. Dieses Collegium wird auch verfügen, welche Nachrichten der Brand-
director hiernachst wegen der von Zeit zu Zeit in dem Cataster entstehenden Ver
änderungen an selbiges einzusenden hat. 

§. 8. 

Sobald das Cataster fertig ist, soll der Branddirector sovielc Scheine, 
als Nummern in dem Cataster vorhanden sind mit seines Nahmcns Unterschrift 
ausfertigen, welche den Nahmen der Eigentümer, oder was die publique«, 
Prediger- Küster- Armen lc. Gebäude betrifft, die algemeine Benennung der
selben, den Nummerum, die unter demselben begriffene Gebäude mit ihren 
Buchstaben und special Versicherungs-Summen nebst der Beschreibung ihrer 
Lage und Beschaffenheit, enthalten müssen. Diese Versicherungs-Scheine wer-
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den den Eigelithümcrn oder denjenigen Bewohnern, welche die Besorgung 
der Angelegenheiten wegen der innehabenden Gebäude übernommen haben, oder 
denjenigen, welche die Aufsicht über die Gebäude oblieget, sobald es der Land« 
vogt thuulich findet auf die sicherste Art mit der Bedeutung überliefert, daß sie 
selbige, um sie dem' Branddirector bcy seinen Besichtigungen vorzeigen zu kön
nen sorgfältig aufzubewahren, widrigen Falls aber jedesmahl, gegen den Em« 
pfang eines neuen Scheines, «6 Lß. Strafe zu erlegen haben. 

§ . Z . 
Von der ersten Taxation angerechnet, sollen alle 12 Jahre eine abermah-

lige Schätzung aller Gebäude und nöhtigenFalls eine anderweitigeNummerirung 
derselben, wenn nämlich die vorige, durch den in der Zwischenzeit vorgegangen 
nen Ab» und Zugang der Gebäude, eine mit der nöhtigen Ordnung nicht ver« 
tragliche Veränderung erlitten hat, bewerkstelliget und ein neues Catastrum, 
in der Vorauösetzung, daß das bisherige nicht ohne Befürchtung einer Unrich« 
cigkcit beybehalten werden könne errichtet werden, wobey die in dem obigen 4ten 
und folgenden §§. in so ferne selbige nicht bloß die erste Einrichtung betreffen, 
enthaltene Vorschriften ihre Anwendung finden. 

§. i v . 

Zum Behuf der in dem Laufe solcher 1 o Jahre vorkommenden Taxatio« 
nen, sowohl der neuen, verbesserten und verringerten Gebäude, als der sich 
begebenden Brandschaden, sollen von dem Landvogt gewisse Handwerker als be
ständig bleibende Aestimatores angenommen, und ein- vor allemal, in ersterm 
Betracht nach der obigen Vorschrift, und in letzter«! nach Maaßgabe der un« 
ten wegen der Brandschäden folgenden Anordnung, unentgeltlich beeydigec wer. 
den. M i r selbigen ist ein gewisser Lohn für eine einzelne Taxation, die keinen 
Tag dauert, und ein bestimmter Taglohn für die Taxationen, womit ganze 
Tage hingehen, aufs genaueste abftiten der Brandkasse, zur beständigen Nicht« 
schnür, zu bedingen, der darauf den sämmtlichen Brand > Aufsehern zur Be
kanntmachung an alle Eingesessene angezeiget wird. 

Wenn nun während der l o Jahre neue oder verbesserte, oder am Wehrte 
abgenommene Gebäude zu taxiren sind; so hat der Branddireclor den ißtgedach« 
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ten Taxatoren dazu den schriftlichen Befehl sogleich beyzulcgcn, und auf sclbl-
gen die bedungene Taxations-Kosten zu notiren, welche der Eigcnthümer oder 
derjenige welcher für die Gebäude stehet, den Taxatoren sogleich bezahlen muß. 
Die Taxatoren verrichten diese Schätzung und liefern ihren Anschlag darüber in 
derselben Form und unter denselben Bedingungen als im 4ten§. angeordnet ist, 
an den Branddirector, und dieser bewerkstelliget darauf, nach den obigen Re
geln die Einzcichnung der Gebäude in das Catastrum und die Ertheilung des 
vorhin bemeldtermaßen aufzubewahrenden Versicherungs-Scheins. Was hie« 
bey insbesondre die Gebäude, welche etwa auf neu angelegte Wohnsiellen auf» 
geführcc w.'rden, anbclrift; so werden selbige bis dahin, da eine algemcine 
anderweitige Nummerirung erforderlich ist, mit dem Numero angcführet und 
bezeichnet, w lcher besage des Catasters auf demlehten Numero der Abte i 
lung , wozu si'lbige gehören, folget. Diesen Nummer hat der Branddirector 
gleichfalls auf dem den Taxatoren zur Schätzung der Gebäude zu ertheilenden 
Befehl zn notiren. Die Eigenthümer besorgen darauf, bey Vermeidung der 
im 5ten §. bestimmten Strafe, die Bezeichnung der Gebäude mit diesem Num« 
mero und mit den erforderlichen Buchstaben. Und die Taratores haben solchen 
Nummer und die verschiedenen Buchstaben der Gebäude in ihrem an den Brand
direktor einzuliefernden Anschlag mit anzuführen. 

§. i r . 

Die eingeschriebene Gebäude ohne Ausnahme müssen von den Eigen thü-
mern oder denen welche die Besorgung in Ansehung derselben sonst oblieget, 
wahrend der ic> Iah.e, da keine algcmeiue Taxation vorgenommen wird, so 
im Stande erhalten werden, daß sie den versicherten Werth hüben. Die 
Brand Aufseher sind schuldig, darauf, sowohl bey den von ihnen zu haltenden 
Besichtigungen, als sonst. Achtzugeben, des Endes ihnen der Branddirec
tor ein Verzeichnis; der Gebäude des Orts mit den Versicherungs.Summen der« 
selben zugeben hat und wmn sie gewahr werden, daß die Gebäude verfallen, 
die Eigenthümer und Bewohner an die gehörige Reparation vor der nächsten 
Besichtigung des Vranddircctors, allenfalls in Gegenwart einiger Zeugen zu 
erinnern. Bemerkt der Branddirector, welcher bey seinen Besichtigungen den 
baulichen Zustand der Gebäude nach dem Verzeichnisse wohl zu beobachten hat, 
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gar keine oder keine hinlängliche Herstellung; so soll er solches dem Landvogt 
melden, der dann dem Eigenchümer oder demjenigen, der dessen Stelle ver» 
tr i t t , mittelst eines an die Brand »Aufseher zur Verkündigung abzugebenden 
Befehls, eine kurze Frist zur Beschaffung der Reparation setzt. Die Brand« 
Aufseher haben den Erfolg davon an den Branddireclor zu berichten. Und 
wenn die Reparation, in der vorgeschriebenen Z.i t nicht geschehen ist; so werden 
die verfallene, uorg.'schriebenermaßen und auf Kosten der Eigentümer von 
neuem taxirt und daraus in dem Cataster geringer angeführt. 

Wenn versicherte Gebäude binnen der gedachten i o Jahre zum Behuf 
cin?s neuen B.mes, oder w '̂» sie dem Eigenthümer überflüssig sind, abgebro
chen werden; so muß solches sorgsamst von den Brand » Tlufsehern, die Ei 
genthümer mögen solches verlangen oder nicht, dem Branddirektor angemeldet 
werden, damit selbiger die dafür versicherte Summe im Catasier deliren tön» 
ne, da sonst selbige bey der vorkommenden Ausschreibung eines Bevtrags zur 
Brandkajse niic würde angesetzt werden. 

§. i Z . 

Wenn während der i o Jahre da keine algemeine Taxation der Gebäude 
geschehet, an den schon in dem Cataster verzeichneten Gebäuden ein neuer An
bau und solche Verbesserung, die keine bloße Herstellung eines ohne Feuer 
schadhaft gewordenen TheilS ist, vorgenommen, oder von den ihtgedachten 
Interventen ein Gebäude ganz neu ausgeführet wi rd; so sind die Eigenthü
mer :c. schuldig, die Taxation und Versicherung derselben fordersamst durch die 
Brand-Aufseher von dem Vranddirector zu verlangen. Sollten die Eigenthü« 
mer lc. sich desfalls nicht bald melden; so ist es die Pflicht der Brand»Aufse« 
her, slbigem davon Nachricht zu geben, damit die Taxation und Versiehe» 
rung fordersamst beschasset werden könne. 

§. l 4 . 

Zur Erhaltung der Ordnung in dem Cataster und um sonst Irrungen zu 
verhüten, müssen die, mehrbemeldte i o Jahre hindurch mit den Eigenthü-
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mern der versicherten Gebäude überhaupt vorgehende Veränderungen allemahl 
bey dem Vranddirecrorme gemeldet und in dem Cataster notiret werden. Und 
der Landvogt hat zu veranstalten, daß die Nachricht davon dem Branddirector 
enheilec werde. 

§. 1 5 . 
I n den Fallen, davon die obigen §. A. 11. 12. 13 und 14 handeln, 

müssen die Versicherung» Scheme jedesmahl, den Umständen nach, entweder 
umgewechselt und neue, gegen Zurücknehmung der vorigen, crcheilct, oder 
auch, in soserne daraus keine Unrichtigkeit und I r rung zu befürchten ist, ge« 
hörig verändert werden. 

§. 16. 
Ucbrigens ist in Ansehung der Versicherung auch dasjenige zu beobach

ten, was in dem ?ren Theilc dieser Verordnung desfalls, als eine Folge der 
Ersetzung eines Brandschadens, vorkömmt. 

S i e b e n t e r T h e i l . 
Von Ersetzung der Brandschäden«. 

§. 1 . 

Jeder Brandschaden, der den in dem Catasier eingezeichneten und 
versicherten Gebäuden durch Fener, wohin auch die bloße Zerschmetterung 
durch den Blitz oder Pulver gehöret, und durch die im Zten §. des 5tcn Theils 
dieser Verordnung vorgeschriebene Niederrcißung bcy einer Feueröbrunst, zuge» 
füger wird, soll, ohne auf die durch Menschen mögliche Veranlassung und Ver, 
ursachung des Feuers zu sehen, aus der algemeinen Versicherungs» Anstalt für 
die Gebäude in den Landdistriclen Unserer Herzogthümer Schleswig und Hol . 
stein, den einzigsten im 2ten §. des 6tcn Theils dieser Verordnung bemeldlen 
F i i l l , da jemand in andren Gilden oder Brand.Caßen intereesirt gewesen ist, 
ausgenommen, ersehet werden. Jedoch geschiehst solches allemahl bloß und 
allein unter der unwandelbaren Bedingung, daß das Geld, welches desfalls 
ausbezahlt wird, lediglich zurAufführung neuer Gebäude, statt der abgebrann
ten, an einem Orte in den, der Jurisdiction Unserer Ober- Beamten unterZebe« 
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nen Landdistricten, angewendet werde, und diese neue Gebäude der vergüteten 
Summe am Werthe gleich kommen, auch gehörig wieder in derselben Anstalt 
versichert werden. Und ungeachtet die Ersetzung des Schadens erfolget, ohne 
daß in solchen: Vctrachc auf die Veranlassung oder Vcrutsachung desselben gese» 
hcn wird; so werden diese gleichwohl nach dem loten §. des 2cen Thcils gegen
wärtiger Verordnung bestraft. 

^ §, -. 
Die ilN 7tcn §. des 5ten Thcils dieser Verordnung vorgeschriebene Tara' 

tion eines Brandschadens wird von den, nach dem loten §. des 6cen Theiis 
zu bestellenden beständigen Taxatoren verrichtet, und erhalten selbige dafür ih« 
ren Lohn aus der Brandkasse der Insul Helgoland. 

Die Ucberbl.ibsel von einem Gebäude werden, wenn sie von ganz gerin
gem Belange sind, dem Eigenthümer des Gebäudes für das Taxatum dersel» 
den, znm neuen Bau oder zu anderm Gebrauche, von dem Branddirector 
gleich auf der Stelle ohne Weiterung überlassen und zur Aufbewahrung über« 
geben. Is t eine beträchtliche Menge derselben, von einem bedeutenden Wer
the, vorhanden; so hat der Branddirector selbige, unmittelbar nach der Taxa« 
t ion, vorzüglich dem Eigenthümer der Stelle für das Taxatum anzubieten, 
und wenn er damit zufrieden ist, für solchen Preiß zu behändigen, oder, falls 
dicsererheblicheBcdenklichkciten wider die Annehmung derselben anbringet, sie 
jedem andren von den aegenwämgen Leuten, der Lust dazu hat, für denselben 
Werch gegen hinlängliche Sicherheit wegen der Bezahlung an die Brandkasse, 
zuzustehen; hingegen wenn sich gleich nach der Taxation gar kein Liebhaber 
dazu findet, eine Auction darüber nach vorgängiger Bekanntmachung zu hat« 
tcn und selbige an den Hochstbietenden, gegen Bezahlung bcym Zuschlag oder 
genüghafte Sicherheit wegen derselben, auf dessen Gefahr, von dem geschehe« 
nen Zuschlag an, zu überlassen. 

I n dem Falle, da der nach einem Brande noch sichende Theil eines 
Gebäudes nicht von der Beschaffenheit ist, daß er beibehalten, in den neuen 
Bau befasset und dieser darauf gegründet werden kann, sondern derselbe zum 
Behuf des neuen Baues notwendig abgebrochen werden muß, werden die 
Stücke desselben gleichfalls als Uebcrbleibsel betrachtet, und soll es damit, in 
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Ansehung der Taxation und Verausserung absiiten der Brandkasse auf die oben 
vorgeschriebene Art verhalten werden. 

§. 3. 

Der Werth der Ueberbleibsel, welche der Eigenthümer selbst zu sich ge
nommen hat, wird ihm in der Summe, welche er aus der Brandkasse erhebet! 
sollte, angerechnet. 

Wenn also die Besichtigung ergeben hat, daß ein Gebäude ganz einge« 
äschert ist oder solchergestalt angesehen werden muß; so wird der taxirte Werth 
der übrig gebliebenen Theile desselben von der in dem Catastro für dasGcbäude 
verzeichneten Summe abgezogen. 

I s t aber ein Gebäude nur zum Theil abgebrannt oder beschädiget; so 
geschehet von dem Taxato dieses Schadens der Abzug des Wcrchs der Ucbcr« 
bleibsel. Der Eigenthümer, oder derjenige, welcher die Stelle desselben ver» 
t r i t t , empfängt in diesen beyden Fällen das übrige, entweder von der Versuche« 
rungs-Summe oder dem Taxato. 

Hat er aber keine Ueberbleibsel angenommen ; so empfängt er in dem er« 
sien Falle die ganze Versicherungs - Summe und in dem andern, das ganze 
Taxatum. 

Die Auszahlung des Geldes, das jemand wegen eines Brandschadens 
zukommt, geschehet allemahl von dem Branddirector, in derselben Geld« 
Sorte, wc che cr erhoben hat, und ohne irgend einen andern Abzug, entwe
der von der Ve sicherungs Summe oder dem Taxato, als wegen der Materia
lien undUeber leibftl, welche der Eigenthümer oder derjenige, welcher seine 
Stelle v rtrit , angenommen hat. Nur hat, was den Abzug betrifft die 
Ausnahme statt, daß, wenn ihm wegen des Brandschadens verordnungsmäßige 
Straf Gelder zur Last fallen sollten, diese von der Summe, die er sonst zu er
heben hätte, bey der Brandkasse einbehalten werden. 

§- 4-

Obgleich kein anderer Brandschaden ersetzet werden sollte, als der sich an 
würklich versicherten Gebäuden zuträgt; so finden Wi r doch für gut, hindurch 
zu verordnen, daß, fal l ) , ungeachtet der in dem l Zten §. des 6ten Theils 
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enthaltenen Verfügung, es sich begeben möchte, daß ein und anderer von den 
Eingesessenen zu Helgoland an Orten, wo vorhin keine Gebäude gestanden, 
edcr bey ihren schon im Cataster versicherten Gebäuden, oder nach der Einä
scherung ihrer eingeschrieben gewesenen Gebäude durch Feuer, durchaus neue 
Gebäude aufgeführet, oder einen Anbau an ihren im Cataster verzeichneten 
Gebäuden, oder eine Verbesserung derselben, die nicht bloß eine Reparation 
eines ohne Brand schadhaft gewordenen Theils ist, bewerkstelliget haben, und 
diese neue Gebäude oder Verbesserungen und Anbau ganz oder zum Theil ab» 
brennen, ehe selbige taxiret und in das Catastrum eingezeichnet werden können, 
sodann die Brand-Ausseher auf ihren Eyd schriftlich oder sonst bezeugen sollen, 
ob dergleichen würklich vorhanden gewesen ist, und darauf der Landvogt und 
der Branddirector dafür zu sorgen haben, daß sothane neue Gebäude, Anbau 
oder Verbesserungen von den Handwerkern, welche zur Verfertigung derselben 
gebraucht sind, gegen den ihnen von den Eigcnthümern der Gebäude zu bezah« 
lenden Lohn, eydlich taxirt werden. Diese Handwerker müssen zugleich eyd« 
lich erklähren, zu welcher Zeit der Bau bearbeitet und zum Stande gebracht 
worden, und selbigen so genau, als thunlich ist, nach der Fächer-Zahl, Höhe 
und übrigen Beschaffenheit beschreiben. Wenn sodann die Brand-Ausseher 
bezeugen, daß dieftr Anschlag in ihrer Gegenwart gemach, sey und es damit 
soviel sie wissen und einsehen können, seine Richtigkeit habe; so hänget es von 
dem Ermessen des Landvogts und des Branddirectors ab, ob selbiger, nach 
einer Vergleichung der angeführten Preise mit dem im Cataster versicherten Werth 
der Gebäude angenommen werden kann, oder über diesen Punkt, die Erkiah» 
rung der bestellten ordentlichen Taxatoren annoch einzuziehen ist. I n leßterm 
Falle ist solches auf Kosten der Eigenthümer in Betracht des Lohns der Tara» 
toren, zu bewerkstelligen. Gleichwie der Landvogt dem Branddirector die als 
gültig anzunehmende Summe des Schadens vorzuschreiben hat; so ist bey 
dieser Art von Brandschäden, wcsfalls es in Ansehung der Besichtigung und 
Taxation der Ueberbleibsel ebenso, wie bey andern, verhalten werden muß, 
nicht nur zu bemerken, ob der Eigenthümer die etwa vorhandenen Ueberbleibsel 
angenommen hat, sondern auch darzuthun, ob der Bau langer als acht Wo» 
chen vor dem Brande unter Dach und benutzt gewesen^ 

Ist 
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Is t nun ein unversichert abgebranntes Gebäude :c. nicht länger als acht 
Wochen vor dem Brande unter Dach und benutzt gewesen; so wird die, nach 
Abzug des Werths der etwa dem Eigenthümer überladenen Materialien, oder 
der vielleicht zu erlegenden verordnungsmäßigen Brüche, übrigbleibende, oder 
ohne dergleichen Abzüge zu vergütende Summe, aus der Brandkasse, unter 
den sonst wegen der Brandschaden vorgeschriebenen Bedingungen, ausbezahlt. 

§ . 5 . 

Wenn durch 'die wegen der Ursache des Feuers angestellte Untersuchung 
keine vorschliche und boßhafte Anzündung und keine Veranlassung des Brandes 
durch Verwahrlosung des Feuers und Lichts, oder durch Unvorsichtigkeit hat 
entdeckt werden können, die den schuldig befundenen der in dem 1 otcn §. des 
2ten Theils dieser Verordnung bemeldten Strafe unterwirft; so soll annoch in 
allen Fallen, nach Beschaffenheit der Umstände, entweder der Eigenthümer 
allein, sder auch der Hauerling, den er etwa auf seiner Wohnstclle oder in sei
nem Hause gehabt hat, mit und nebst ihm, oder auch der Hauerling allein, 
oder einjeder der einen Hof oder Haus aus irgend einem andern Rechte bewoh
net, eine Versicherung an Endes statt, daß er das abgebrannte oder zum Theil 
durch Feuer beschädigte Gebäude weder selbst muthwillig angezündet habe, noch 
durch andre habe anzünden lassen, noch ihm sonst ein Vorsatz oder Unvorsich« 
tigkeit und Verwahrlosung als die Ursache des Feuers bekannt sey, entweder 
bey dem Landvogt mit seines Nahmens Unterschrift einliefern, oder auch vor 
selbigem unterschreiben oder mündlich zu Protocoll geben. Inzwischen wird 
es der Veurtheilung des Landvogts überlassen, aus triftigen und in andern 
Fallen bey endlichen Versicherungen gültigen Gründen, nur die Versicherung 
wegen des letzten Punkts zu nehmen. Bevor dieser Anordnung - Genüge ge
schehen ist, kan gar kein Geld für einen Brandschaden ausbezahlt werden. 
Und der Landvogt hat die bemeldte Versicherung oder Extractum Protocolli dar« 
über, allemahl mit seinem Befehl zur Auszahlung der Gelder an den Branddi« 
rector abzugeben. 

Bey der Gelegenheit solcher endlichen Versicherung, ist besonders auf den 
Fa l l , da ein oder mehr Gebäude eines Interessenten in wenig Jahren, oder 
bald auf einander verschiedene mahl abgebrannt sind, alle Aufmerksamkeit dar-
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aufzurichten, um eine leichtsinnige endliche Versicherung zu verhüten, weil 
sodann große Nachläßigkeit oder Boßheit befürchtet werden kann. Und 4y 
diesem Falle muß die Untersuchung wegen der Ursache des Brandes mit desto 
grösserem Eifer betrieben werden. 

§. 6. 

Es soll die Untersuchung wegen eines Brandschadens überhaupt und die 
Bestimmung der desfalls zu vergütenden Summe mit aller möglichen Betrieb« 
samkeit beschasset werden. Und Wi r befehlen Unfern Landvogt hiedurch, da» 
für zu sorgen, daß er, ohne allen nicht nothwendigen Aufenthalt, seinen Be« 
richt von dem entstandenen Brandschaden an Unser General Landes-Oekonomie-
tmd Commerz Collegium abstatten könne. Bey diesem Berichte soll er nicht 
nur Duplicate oder beglaubte Abschriften der Untersuchungs» und Taxations-
Instrumente, welche jeden Brandschaden betreffen, sondern auch eine von dem 
Branddirector in der von gedachtem Collegio vorzuschreibenden Form, zu ver« 
fertigende Anzeige des Belangs der Summe, welche von der algemcincn Ver« 
slcherungs'Anstalt ersehet werden muß einsenden. Sothane Anzeige muß we« 
fenllich folgende Stücke enthalten. Die Vet^cherungs-Summe des abgebrann« 
ten eigentlich zu beschreibenden Gebäudes, oder das Taratum eines partial 
Brandschadens, die davon wegen der geborgenen Bau - Materialien und andern 
Ueberbleibsel, es mögen selbige dem Eigenthümer des abgebrannten oder be. 
schädigten Gebäudes, oder einem andern auf die eine oder die andre Art seyn 
überlassen worden, abgehende und der algemeinen Brand Versicherungs Socie« 
t«t der Landdistricte zu gute kommende Summe; die von der Brandkajse der 
Insnl Helgoland für die Taxation des Brandschadens und der Ueberbleibsel be; 
zahlte und derselben von der ißtgedachten Societet zu vergütende Kosten; und 
am Ende die Summe, welche, nach der Berechnung dieser verschiedenen Dinge 
Fegen einander, die Brandkajse der Insnl von der algemeinenBrand-Versiche-
rnngs-Societet der Landdistricte zu fordern hat. 

Wenn nun bey dem obgedachten Collegio diese Nachrichten mit dem alda 
vorhandenen Versicherungs» Register verglichen und alles versügungsmaßig 
und richtig befunden worden; so soll daselbst die wegen eines solchergestalt <u„ 
zcmeldeten Brandschadens der Brandkajse der Insu! Helgoland bcykcmmende 

Sum« 



Summe, von Zeit zu Zeit mit andern Brandschaden, welche aus den Herzog« 
thümem Schleswig und Holstein einberichtet werden möchten, über die sännli» 
chen combinirten Brandkassen der Landdistricte in diesen Herzogthümern, nach 
dem Verhältnisse ihrer Haupt Versicherungs'Summen gegen einander, repar» 
tiret werden, und dasselbe Collegium sowohl wegen der Beschaffenheit einer sol» 
chen Vertheilung überhaupt, als besonders wegen der, der Brandkasse der 
Insul Helgoland bekommenden Summe, das nöhtige an Unsren Landvogt ere 
lassen. 

§. 7. 
Indessen ist bey der Brandkasse der Insul Helgoland bey eintretenden 

Brandschaden Sorge zu tragen, daß die desfalls schuldige Gelder zum neuen 
B a u , soviel möglich, ohne Aufenthalt bezahlt werden. Es soll Bedacht dar« 
aufgenommen werden, wie in dem Fa l l , da selbige nicht vorrähtig seyn soll« 
ten,mit kleinen Vorschüssen aus einer andern Kasse geholfen werden könne. 
Und falls ein Interessent der seine Gebäude im Feuer verloren hat, höchst be« 
nöhtiget seyn oder ihm die Besorgung des neuen Baues zu einer gewissen Zeit , 
ohne die daraus zu einer andren entstehende schädliche Versäumniß, am be» 
quämsten und vortheilhaftesten fallen sollte, oder er Gelegenheit hatte, die 
Baumaterialien wohlfeil anzuschaffen, es aber ihm dazu an Credit fehlte; so 
soll bey dem Mangel eines Geld Vorraths in der Brandkasse, und unter der 
Bedingung, daß der Auszahlung des Geldes wegen eines Brandschadens an 
und für sich, zufolge dieser Verordnung, gar nichts im Wege stehet, der 
Landvogt, wenn ihm ein bekannter M a n n , der solchem Interessenten zu be« 
meldtem Behuf, Geld vorzuschießen oder Materialien zu liefern bereit ist, 
nahinhaft gemacht oder persönlich vorgestellt wird, dem Branddirector den 
Befehl beylegen, daß er dem gedachten Manne einen Credit-Schein, dahin 
ertheilen solle, daß der ehemalige Eigentümer der abgebrannten Gebäude 
N. N. für solche Gebäude innerhalb einer gewissen Zeit, (welche von dem Land» 
vogt und dem Branddirector nach den ihnen bekannten Umständen der Brand, 
kasse uahmhafl zu machen ist) die ihm zukommende und ausdrücklich zu benen» 
ncnde Summe aus der Brandkaffe zu erwarten habe, und der von ihm ange
zeigte oder dargestellte Mann dl. N. demselben also auf diesen Credit-Schein 
Fum neuen B a u , bis auf die nahmhaft gemachte ganze Summe oder einen 
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Theil derselben, (welches der Landvogt und der Branddirektor nach seinen Be
dürfnissen und den ihnen sonst bekannten Umständen zn bestimmen haben) Geld 
vorschießen oder Bau Materialien liefern und dagegen sein Geld wieder ans der 
Brandkasse erheben könne. Es kann auch vorkommenden und nöhtigen Fal ls, 
auf die Verfügung des Landvogts, von dem Branddirector, entweder bey er« 
forderlicher Zurücknehmung eines auf Bau-Matcrialien vorhin ertheilten Credit-
Scheins, auf der solcherhalben zu producircnden Rechnung, oder auf eine Rech« 
nung für Batt'Materialien und Arbeit, welche einem Interessenten, der we« 
gen abgebrannter Gebäude, Geldaus der Brandkasse zu fordern hat, erweißlich 
zum Behuf des neuen Baues bereits geliefert und geleistet worden, die Ver
sicherung, daß das Geld dafür, bis auf die dem Interessenten zukommende 
.Summe, aus der Brandkasse ausbezahlet werden solle, ertheilct werden. Weil 
aber die Ausstellung eines Credit'Schelns auf eine Geld-Anleihe voraussehet, 
daß ein Intervent ohne Zulhun der Brandkasse keinen Credit finden kann; so 
ist dabey die nach Beschaffenheit der Umstände nöhtige und hinlängliche Sicher
heit, daß das Geld von ihm würklich zum neuen Bau angewender werde, zu 
nehmen. Wird ein solcher Schein auf Bau - Materialien gegeben ; so müssen 
die Brand^Aufseher davon unterrichtet werden und es melden, ob die Materia< 
lien in Zeiten geliefert werden oder nicht. Diese muffen auch die geschehene 
Lieferung der Bau Materialien oder die würkliche Leistung der Arbeit bey dem 

. neuen Bau bezeugen, wenn die desfalls ausgestellte Credit? Scheine oder ver
sicherte Rechnungen bezahlt werden sollen. Auf eine Versicherung wegen Zin
sen'darf man sich abseilen derBrandkaffe bey keinem Credit»Schein und bey 
keiner acceptirten Rechnung einlassen. 

§. 8. 
Sollte ein Unterthan in dem üblen Ruf stehen, daß er nachlaßig, aus

schweifend und verfthwenderisch sey, und der Landvogt, nach der desfalls ein
gezogenen gegründeten Erkundigung, dafür halten, es werde derselbe das Geld, 
welches wegen seiner abgebrannten Gebäude von der Brandkaffe ausbezahlet 
werden muß, wenn es ihm selbst anbetrauet würde, gar nicht oder nicht ins
gesamt oder fordersamst zur Aufführung neuer Gebäude anwenden; so soll ein 
solcher entweder dieserhalben hinlängliche Caution bestellen, oder der Landvogt, 

falls 
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falls diese nicht zu erhalten ist, dem Branddirector den schriftlichen Beft hl beye 
legen, daß er, nachdem der Eigenthümer des BauPlaßcs den Uebel schlag we^ 
gen der nöhtigen Beschaffenheit der aufzuführenden Gebäude, der vorlheilhaf» 
testen Anschaffung der.Materialien und der zu dem Bau erforderlichen Arbeit 
werde gemacht haben, die Materialien und den Arbeits »Lohn gegen richtige 
und attestirte Rechnungen und Quitungen an die Lieferanten und Arbeits Leute, 
bis auf den Belang der Summe, welche die Brandkasse wegen der abgebrann
ten Gebäude schuldig ist, bezahlen, oder, falls es die Umstände erfordern, die ganz» 
liche Besorgung des neuen Baues übernehmen, oder einen sichern inVorschlag 
gebrachten und sich dazu freywillig ohne Forderung einer Bezahlung für seine 
Mühe verstehenden Manne denselben Auftrag geben, und in allen Fällen sich 
nach v^lbrachtem Geschäfte mit hinlänglichen Beweisthümern, daß alles rich« 
tig betrieben und die Ablieferung des Gebäudes zur Zufriedenheit des Eigenthü» 
mers geschehen sey, versehen soll. I n dem Fa l l , da jemand das wegen Brand
schadens zu fordern habende Geld selbst zu «heben verlangt, und der Landvcgt 
nnd der Branddirector einige Unsicherheit̂  finden, ob selbiges auch ganzlich 
zum neuen Bau werde angelegt werden, ist zu beobachten, daß, wenn er mit« 
telst eines Zeugnisses der Brand-Aufseher oder sonst hinlänglich dargethan, er 
habe zu dem neuen Bau schon alle Materialien, die Hälfte davon, oder mehr 
oder weniger, auf der Stelle vorrahtig, oder der Bau sey bereits angefangen 
und bis auf die Hälfte oder mehr oder weniger gebracht worden, ihm verhalt« 
nißweise jedesmal so vie l , daß man abseilen der Brandkajse wegen der zweck
mäßigen Verwendung immer gesichert ist, ausbezahlet werden könne; daß aber, 
falls er mehr oder die ganze Summe vor geschehener Anschaffung der Materia
lien oder dem wirklichen Anfange oder Fortgange des Baues haben w i l l , er 
Scheine aus dem Schuld» und PfandProtocoll, oder sonst wegen seines Ver
mögens und wegen seines bisherigen Verhaltens, woraus mit Sicherheit zu 
schließen ist, es könne ihm das Geld zu der verordneten Bestimmung desselben 
anvertrauet werden, beybringen, oder genügsame Caution wegen unfehlbarer 
und fordersamster AuwendMH desselben zum neuen Bau bestellen müsse. 

§. 9. 
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§. <>. 
Da die für ein abgebranntes oder beschädigtes Gebäude versicherte und 

desfalls auszuzahlende Summe bloß und allein zur Aufführung neuer oder Her-
stellung beschädigter Gebäude ausgekehret und verwendet, und wegen des letz« 
teren abseilen der Brandkajse vigiliret werden soll; so folget daraus, daß ftl« 
bige mit keinerley Beschlag beleget, bey Concursen nicht zur Theilung kommen 
und von 06<1it0i'ibn5 K) pjorlieoarlis nicht baar zur Vergütung ihrer Forde« 
rung ausgehoben werden kann. Dagegen erhalten solche Creditoren in den, 
mittelst der Versicherungs'Summen und wegen eines Brandschadens aus der 
Brandkajse zu vergütenden Gelder, aufgeführten neuen oder hergestellten Ge« 
bänden wieder eben dieselbe Hypothek, welche sie in den abgebrannten oder be
schädigten gehabt haben. 

Sollten die Creditoren mit Grunde befürchten, es werde der Debitor 
mit dem Gelde nicht verordnungsmäßig umgehen und dafür keine so tüchtige und 
zur Sicherheit ihrer Forderung dienliche Gebäude, als damit an und für sich 
geschehen könnte, aufführen, oder dabey saumselig verfahren; so stehet es. ih« 
nen frey, sich desfalls bey dem Landvogt zu melden, welcher dann, falls der 
Debitor keine hinlängliche Sicherheit solcherwegen zu stellen vermag, nach Be« 
finden dem Branddirector den Befehl beyzulegen hat, entweder den Creditoren, 
gegen genüghafte Sicherheit wegen ungesäumter Erreichung des Zwecks der Gel« 
der, die Besorgung des neuen Baues zu überlassen, und die Gelder zum Be« 
Huf desselben nach ihrer Anweisung auszuzahlen, oder nachdem ersten Abschnitte 
.des vorstehenden 8ten §. zu verfahren. 

Wenn nach der Einäscherung oder Beschädigung der Gebäude ein Eon« 
curs über das Vermögen des Eigenthümers desselben erreget wird, oder die 
Gebäude wahrend eines Concurses abbrennen und beschädiget werden; so kann, 
auf die Verfügung des Landvogts unter bemeldten Bedingungen der Sicherheit 
wegen des fordersamsten neuen Baues, die des Brandschadens halber zu ver« 
gülende Summe an den .^clininil iratoisni (^iicui-lug ausgezahlet werden. 
Verzögert sich die Endschaft des Concurses; so hat der Landvogt auf die Her, 
siellung der Gebäude bey dem Verwalter desselben zu dringen und bey längerer 
Dauer des Concurses und Aussehung des Baues, diesen durch den Branddirec« 
tor auf eine der abgedachten Arten besorgen zu laßen. 

Nach 
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Nach geschlossenem Concurse kann auch die wegen eines Brandschadens 
aus der Vrandk^sse zu entrichtende Summe an denjenigen, welcher daraus »en 
Bauplatz zum Eiqenthume bekömmt, gegen die mehrgedachte SicherheitPvegen 
des neuen Baues ausgezahlet.werden. 

§. l o . 

Gleichwie aus dem obigen sich bereits ergiebet, daß die Herstellung be
schädigter Gebäude und der neue Bau ganzer Gebäude statt der völlig abge
brannten , sobald als möglich und ohne allen unnöhtigen Aufenthalt, beschaffet 
werden muß; so wird auch den Brand-Aufsehern und Branddirector hiedurch 
bespnders zur Psiicht auferlegt, darüber, daß solches geschehe, in dem Fal l , 
da die Eigenthümer säumig befunden werden sollten, zu halten. Können sie 
wider die zögernde Herstellung nichts ausrichten; so soll letzterer solches" dem 
Landvogt melden und dieser den Bau auf eine der vorhin besagten Arten an
ordnen. 

§. i i . 

Durch die unbedingte Nothwendigkeit, die wegen eines Brandschadens 
ans der Brandkasse zu vergütende Gelder würklich und lediglich wieder zum 
Bau anzuwenden, ist jedoch denenjenigen, welche zum Genüsse derselben das 
Recht haben, die natürliche Frcyheit nicht benommen, so wie es ihnen zu
träglich ist, mehr oder weniger Gebäude und von anderer A r t , als vor dem 
Brande vorhanden gewesen, wieder aufzuführen; ihre noch vorhandene Gebäu« 
de, zum Behuf ihrer ockonomischen Bedürfnisse, mittelst solcher Gelder zu er« 
weitem und zu verbessern; den Bauplatz mit dem Genüsse dieser Gelder zum 
neuen Bau an einen andern in gehöriger Ordnung und mit Vermissen des Land« 
vogts zu überlassen; und, in so ferne es mit den Verfügungen, welche die 
Bauart zur Sicherheit vor Brandschaden, das Camcral-Wesen und die Be
förderung der Bevölkerung betreffen, bestehen kann, und zur Erreichung ihrer 
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Absichten beytragt, nicht auf der Stelle, wo die Gebäude abgebrannt sind, 
sondern aufen,er andern in und bcy demselben Orte oder gar in einem Orte in 
einem andern der Jurisdiction Unserer Oderbeamten untergebenen Brandkasse' 
Districie in den Herzogthümern Schleswig und Holstein, wieder zu bauen. 
I n dem letzten Fall wäre jedoch das Geld aus der Brandkafse in dem Dlstrict, 
wo der Brand entstanden ist, nicht ehe, als bis von dem neuen Bau in dem 
andern District die hinlängliche Gewißheit eingezogen worden, auszuzahlen, 
und des Endes unter den Oberbeamten beyder Districte Correspondenz zu füh« 
ren, auch dahin zu sehen, daß die neuen Gebäude wieder in der Brandkajse 
desjenigen Districts, worin selbige aufgePhret worden, versichert werden. 

§. 12. 

Sollte sich durch die Taxation der nach einem Brande hergestelttn zum 
Theil beschädigten oder aufgeführten neuen Gebäude ergeben, daß ungeachtet 
der verfügten und angewandten Vorsichtigkeit, selbige der desfalls aus der 
Brandkasse bezahlten Summe am Werthe nicht gleich rahmen; so werden sel
bige zwar gleich nach dem Taxato verordnungsmäßig in das Cataster eingeschrie
ben, allein die Eigenthümer angewiesen, die Gebäude mittelst fernem Baues, 
binnen einer kurzen Frist, zu gedachtem Werthe zu erhöhen. Geschiehet die« 
fem nicht Genüge; so werden die Eigenthümer nach der Strenge entweder dazu 
oder zur Zurückbezahlung der Summe, welche an gedachtem Werthe fehlet 
angehalten. 

A c h t e r T h e i l . 
Von den Beyträgen zur Brandkasse und der Verwaltung der 

letztern insbesondre. 

§. i . 

Die Beyträge zur Vrandkasse sollen von den Versicherungs - Summen 
der Gebäude und nach der Größe des Belangs derselben geleistet werden. 

Die 
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Die Ausschreibungen derselben geschehen allemahl zum Behuf der no t 
wendigen Ausgaben, welche die Brandkasse der Insul Helgoland in Folge der 
aus Unserm General Landes.Ockonomle- und Commerz-Collegio über die ver« 
bundenen Landdistricte ergehenden Repartitionen und wegen ihrer verordnungs« 
maßigen besondern Kosten, abzuhalten hat, unter der Autorität des Land
vogts und nachdem selbiger den unvermeidlichen Belauf derselben mit dem 
Branddirector überleget hat. 

§. 2. 

Zu jeder Ausschreibung eines Beytrags wird von dem Branddirector 
ein besonderes Vcrzeichniß unter seines Nahmens Unterschrift verfertiget, wel
ches nach dem Inhalte des Catasters, zu der Zeit, da die Ausschreibung zu 
veranstalten ist, die Nummern und Nahmen aller Eingesessenen und Inte« 
ressenten und die kurze Benennung der Gebäude eines jeden mit ihren Buchsta
ben und speciellen Versicherungs-Summen in gewissen Columnen enthalten 
soll. Der von diesen Versicherungs-Summen zu leistende Beytrag ist so ein
zurichten und anzusetzen, daß darin kein grösserer Bruch, als der würklich be
zahlt werden kann, zum Erempel Z Schilling Lübisch, vorkommt. Das Ver« 
zeichniß wird oben mit einer Rubrique versehen, worin anzuführen ist, wie 
viel von jedem «oo Rthlr. Versicherung^ - Summe an Beytrag bezahlet wer
den soll, und der Branddirector hat den hiernach von ihm berechneten Ben« 
trag eines jeden Interessenten von der Versicherungs. Summe seines einzigen 
Gebäudes, oder seiner verschiedenen Gebäude zusammen genommen, in einer 
besonder»» Columne des Verzeichnisses anzuführen. Die auf der Insul abge
brannte und abgebrochene Gebäude, imgleichen die eigenthümlichen Gebäude 
des Branddirektors, welche er selbst bewohnet, werden in dem Verzeichnisse 
mit bemerket, jedoch nicht zum Beytrag angeseßet, wovon die Ursache kurz 
angeführet wird. 

Das solchergestalt abgefaßte Verzeichniß soll von dem Landvogte mit sei
ner Approbation und dem Befehle, daß die Ausschreibung von der Canzel ab« 
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zulesen, und sowohl daftlbst als sonst allenthalben von den Brand-Aufsehern 
den Eingesessenen bekannt zu machen sey, und die Beyträge gegen einer nahm-
haft zu machenden Zeit, bey Vermeidung der Execmion und )luspfandung 
gegen Quitung an den Branddirector entrichtet, und von diesem der Brand» 
kassezur Einnahme berechnet werden soll, versehen, und zur Bekanntmachung 
gehörig befördert werden. 

Da nach diesem Verzeichnisse die Hebung der Beytrage geschehen 
muß, und selbiges hiernächst zur Belegung der Einnahme in der Brand« 
kasse»Rechnung nochwendig ist; so muß dasselbe von den Brand «Aufse
hern wohl aufbewahret, und für Beschädigung gehütet auch hiernächst an 
den Branddirector zurück geliefert werden. 

§. 3. 

Der Branddirector soll für jeglichen Interessenten sein Quitungs'Buch, 
wes fall das Papie> und der Heft-Lohn aus der Brandkasse mit Genehmigung 
des Landvogts bezahlet w i rd , verfertigen, und darin den Nahmen des Inte» 
ressenten, und den Nummer, welcher sich auf seinen Gebanden befindet und 
worunter er in dem Cataster angcführet ist, einschreiben. Dieses Quitungs-
Buch ist jedem Interessenten mit der Andeutung zu behandigen, daß er sel
biges sorgfältig aufbewahren müsse, auf den Fall aber, daß es bey den Be
sichtigungen des Branddirektors, der also selbiges sich jedesmahl vorzeigen 
lassen muß, ohne durch den Verlust bey einer etwa vorhergegangenen Ein« 
äscherung feines Hauses im Feuer, nicht vorhanden seyn sollte, dafür Ein 
Mark Lübisch Brüche zu bezahlen habe. Gegen diese sodann einzufordern^ 
de Strafe wird ihm von dem Branddirector ein neues Quitungs-Buch ge
geben. 

§. 4.' 
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§. 4 . 

Dem Branddirector wird hiedurch befohlen, sowohl für einen bezahl
ten Beytrag zur Brandkasse, bey ausdrücklicher Anführung des Dati der des« 
falls ergangenen Ausschreibungsl Ordre und der darin enthaltenen Summe, 
als auch für entrichtete Straf-Gelder bey Bemcldung ihrer Ursache und der 
Verfügung, wornach selbige zu erheben gewesen sind, in den O.uitungs - B ü 
chern eigenhändig und unentgeltlich, mildem Dato und seiner Unterschrift zu 
quitiren. 

§. 5. 

Derjenige, auf dessen Nahmen die Gebäude in dem Brand-Ca rasier 
versichert sind, oder dem die Besorgung der Angelegenheiten, wegen der ver
zeichneten Gebäude ex olLcio oblieget, oder welcher nach einer dem Brand« 
director bekannt zu machenden Vereinbarung die Entrichtung der Abgaben 
von den Gebäuden übernommen hat, ist verbunden, den jedesmal ausgeschrie« 
benen Beytrag in der bestimmten Zeit zu bezahlen. Wegen des Beytrags 
von einer vermieteten Wohnung, dessen Eigenthümer nicht zur Stelle ist, 
halt die Brandkasse sich an den Bewohner oder Häuerling, der, falls ihm 
die Bezahlung des Beytrags in dem Miet-Contract nicht auferlegt ist, desfallK 
stillen Regreß an den Eigenthümer nehmen kann. 

§. 6 . 

Von denjenigen, welche die Beytrage in der gesetzten Frist nicht berich« 
tigen, soll der Branddirector fordersamst dem Landvogt ein nach den Nun?« 
mern der Gebäude eingerichtetes und die rückständigen Summen enthaltenes 
VerZcichniß überliefern, damit die Rückstände, gleich den herrschaftlichen Ge
fallen, promt eingetrieben werden können. Der Landvogt hat die Ereeution 
und die den Umständen nach nöhtige Auspfändung durch ein Decret zu ver

hängen. 
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hängen, und in selbigem die dafüe zu bezahlende Gebühren nahmhaft zu ma
ch:«. Da jemand, der nicht ohne Execution oder nicht bey der ersten An
kündigung derselben bezahlet, durch eine widerholte Zulegung der Erecution 
dasjenige was der rückständige Beytrag betragt und oft mehr, verliehret; so 
ist es, ausser in dem Fal l , da jemand vermögend ist, die Zahlung zu leisten, 
selbige aber aus Eigensinn verzögert, und also die wiederholte Erecution als 
eine verschuldete Strafe und Correction anzusehen ist, der Regel nach bey der 
Zulegung einer einzigen Execution zu lassen, und wenn selbige fruchtlos gewe
sen , gleich zur gehörigen Auspfändung zu schreiten. Wie bey dieser Auspfän
dung, gleich in andern Fällen, solchergestalt zu verfahren ist, daß nur eben 
so viel Pfand, als zur Bezahlung des Ruckstandes an die Brandkasse und der 
unvermeidlichen Kosten nochwendig ist, genommen wird; so soll von dem Gel-
de, welches aus dem ohne Zeit Verlust öffentlich an den Meistbietenden gegen 
Bezahlung beym Zuschlag zu verkaufenden Pfände gelöset wird, der gedachte 
Rückstand baldigst dem Vranddirector zugestellet und das etwa überschießende 
dem Eigenthümer zurück bezahlet werden. Uebrigens hat der Vranddirector 
dafür zu sorgen, daß die solchergestalt berichtigte Rückstände in den Quitungs-
Büchern nach der Vorschrift in dem obigen 4ten §. abgeschrieben werden, und 
er die Verzeichnisse der Restanten mit den desfalls abgegebenen Verfügungen 
und darauf erfolgten Erecutions und Anspfändungs Acten zur Belegung seiner 
Rechnung erhalte. 

§. 7. 

Wenn ein Interessent der Brandkasse sein Haus oder mehrere Gebäude 
seinen Creditoren übergiebt, oder von selbigen zum Concurs gebracht wird; so 
soll der Vranddirector die rückständigen Beyträge zur Brandkasie bey dem Eon» 
curs angeben. Damit er solches in allen Fällen zu thun im Stande scy; so 
hat der Landvogt die Vorkehrung zu machen, daß er von allen Concurseu auf 
der Insul in Zeiten Nachricht erhalte. Und falls befunden werden sollte, daß 
die Angabe bey dem Concurse nicht geschehen sey; so soll der Branddirector 
oder derjenige, welchem die daruuter begangene Versäumnis; sonst zur Last 

fällt, 
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fallt, die Rückstände an die Brandkasse bezahlen. Die angegebene lBeytrage 
sollen aber, als onsra r^al ia, welche auf den Gebäuden hasten, in soferne 
desfalls nicht über ein Jahr nach Ablauf der in den Ausschreibungs» Befehlen 
des Landvogts, wornach selbige hatten bezahlt werden sollen, bestimmten Frist, 
Dilation gegeben ist, und selbige durch die E.reculion uns Auspfändung nicht 
haben herbry gebracht werden können, bey den Concursen die Präferenz zu
nächst nach den an Unsere Casse zu bezahlenden Gefälle haben; wogegen, in 
dem Fall einer gegebenen längeren Dilation oder der Versäumung bemeldter 
Zwangsmittel, der Branddirector oder derjenige dem ausser ihm hierunter 
eine Versäumniß zur Last fallen möchte, für die Zeit des erkannten Con-
curses rückständige Beyträge der Brandkasse haften und gerecht werden 
müssen. 

Die während der Concurse vorfallende Beyträge von den darin begriffe
nen Gebäuden sind von dem Branddirector bey den ^.ciininiitiatoribus oon-
ciirlus und dem Concurs-Gerichte zur rechten Zeit anzugeben, und soll die 
unfehlbar zu leistende Berichtigung derselben auf eben die Art beobachtet wer
den , als es bey Concursen mit den während derselben fällig werdenden Abga
ben an Unftre Casse und andern öffentlichen onsribus realibus verhatten 
wird. 

§. 8. 

Alle in dieser Verordnung bestimmte oder nach Inhalt derselben von 
dem Landvogt oder auf desselben allerunterthänigsten Bericht zu erkennende 
Straf-Gelder, fallen der Brandkasse der Insul zu ihren privat Ausgaben an
Heim, l»nd werden derselben von dem Branddirector auf eine von dem Land
vogt zu ertheilende Einnahme? Ordre berechnet. Jedoch wird demjenigen, 
der ein Versehen wider die Brand'Verordnung, desfalls die Strafe nach un
tersuchter Sache erkannt und entrichtet ist, angegeben Hat, die Hälfte da
von gereichet; wozu auch die Brand-Aufseher gelangen können. 

In 
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I n Ansehung der in gegenwärtiger Verordnung schon zu einer gewissen 
Summe bestimmten Straf-Gelder wegen Versehen, welche der Branddirec» 
tor bey seinen Besichtigungen und sonst selbst entdeckt hat, ist in Rücksicht auf 
den Amts Evd des Branddirectors die bloße Anzeige desselben bey dem Land
vogt hinlänglich. Was die sonst angegebene Versehen und Uebertretungen, 
darauf in dieser Verordnung bestimmte Geldstrafen gesetzet worden, und die«-
jenigen, desfalls selbige erst zu erkennen smd, anbetrift; so sollen selbige 
nach dem darüber von dem Branddirector zu verfertigenden hinlänglichen Verzeich
nisse in einem von dem Landvogt unfehlbar, wenigstens jedes Jahr ein mahl, 
zu haltenden Gerichte oder ss genannten Bruch»Dingung untersucht und 
erkannt, oder nach dem üblichen Sprach «Gebrauche gedungen werden. 

Inzwischen hat der Landvogt nicht ausser Acht zu lassen, in den nöh-
tigen Fallen die Übertretungen und Versehen sogleich zu untersuchen, und 
die gebührende Strafe desfalls zu erkennen und zu volziehen. 

Die Straf« Gelder überhaupt, welche nicht gleich auf den desfalls er
gehenden Befehl des Landvogts bezahlt sind, sollen durch Execution und Aus
pfändung , desfalls es nach dem obigen 6ten §. zu verhalten ist, eingetrie. 
ben, und nöhtigen Falls bey etwa entstehenden Concursen, wie die Beytrage 
angegeben werden. 

Die Contravenienten, welche.'die Strafe zu bezahlen unvermögend sind, 
müsset selbige im Gefängnisse bey Waffer und Brodt, nach den in andren 
Fallen solcherwegen vorhandenen Verfügungen absitzen. Und der Branddi-
rector hat sich desfalls mit den nöhtigen Attesten zur Iustification in seiner 
Rechnung, warum die Straf« Gelder nicht zur Einnahme gekommen sind, zu 
versehen. 

§. 9. 



§. 9. 

Dcr Branddirector soll über seine Einnahme und Ausgabe, auf eben 
die Ar t , wie bcy dm Amtstuben geschiehet, eine Rechnung führen, welche 
mit dem letzten Dccember eines jeglichen Jahres zu schließen ist. Die Theils 
in Beyträgen zur Brandkasse ftines Districts und von andern Bcandkassen, 
Theils in Straf« Geldern bestehende Einnahme und die Ausgaben an bezahl» 
ten Geldern, wegen Brandschadens in feinem Disirict selbst, und wegen Bey-
trags zu andern Brandkassen der Societet, an Taxations-Kosten bcy einer 
algemeinen Aestitnation der Gebäude und bey Brandschäden, an Prämie« 
und Belohnungen, an Gehalt für ihn, den Branddirector, an Kosten wegen 
Cataster, Register und Protocolle zum Behuf des Brand - Versicherungs - We« 
ftns und w?gcn Quitungs? Bücher, und an etwa sonst vorfallenden ausseror
dentlichen Posten, sind in selbiger m -. so vielen besondern Rubriquen zu 
bringen. Wegen jeder Einnahme und jeder nicht als ein ann^nm festge< 
setzten Ausgabe hat er die mit Nummern zu bezeichnende hinlängliche Be« 
wcischümer, als die Ausfertigungen aus dem General»Landes-Oekonomie-
und Commerz-Collegio, welche ihm in bcglaubter Abschrift von dem Länd
vogt mirZetheilet werden, die mit der Approbation und Einnahme-Ordre ver
sehene Ausschreibungen der Beytrage zur Brandkasse über die Interessenten, 
die Verzeichnisse der Bruch.Pöste, nebst den wegen der Straf-Gelder er-
thcilten Einnahme-Ordrcn, die Ausgabe-Ordren des LandooFts, mit de
ren zur Bcurthcilung dienlichen Beylagen, die gebührende Quitungen und 
andre etwa zur Aufklährung nöhtigen Nachrichten, welche insgesamt in 
Originalen oder von andern Ofsicialen vidimirten Zlbschristen bestehen müssen, 
der Rechnuttg anzulegen und sich in selbiger darauf zu beziehen. Imglei
chen soll er^ein Zeugniß des Landvogts, daß in dem verflossenen Jahre'keine 
andre Beiträge zur Brandkajse, als unter den Datis und von dem Belang 
per l o a Rchlr. Versicherungs-Summe, welche b5yde in dem Zeugnisse 
zu bemelden sind, über die Interessenten stines Districts ausgeschrieben wor
den, und den nach Beschaffenheit der Umstände bündigsten Beweis, sowohl 
darüber, daß nicht mehr als die ncchmhaft gemacht? Brüch-Pöste vorgc« 
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fallen sind, als auch über die Ursache, warum die zur Onnohme m.gewle. 
sine, aber ,m Rückstand veebl.ebene Beytrüge und S t ra f . Ge'der nick. .r . 
hoben, und wa« desfalls bis zum Schlüsse der Rechnung vorgckhre. worden, 
bey der Rechnung beybrmgen. " " ^ « , 

Die solchergestalt eingerichtete Rechnung so» binnen den beyden er
sten Monaten de« folgenden Iahees zur Revision abgeliefert, und sodann auf 
.ameral.st.sche Art sorgfältig revidir. und berichtiget werden. Da die in 
st^b.ger angeführte Bey.räge der Interessente«, «ach den Versicherunge! 
ffum"« >>« ^ u d e n geleistet - ° " " ' "üN'k"' u«d «« deren Richtigkeit 
>n Absich auf d.e Interessenten vorzüglich gelegen ist; so befehlen W r hi«. 
m.t msbejondere, baß zu völliger Ueberzeugnng von solcher Richtigfei., bey 
der Rev.ston d.e Verstcherungs. Register und die in selbigen als Ab. und 
Zugänge berechnete Summen nachgese,^, und das bey de. Rechnung vorhat., 
»ene Anlage. Register damit ve.glichen werden soll. » " ^«« 

« z ^ ^ e " «5. "m """. °̂ !>" ^ 5"'s'°" """«h i« °̂bachten seyn 
«och«, hat Unstr Genera! eanbe«.0ek°no.»ie- und Commerz. Colleg um 
den »°>k°mmn,ben Umstanden gemäß anzuordnen und zu verfügen, wer die 
Revision i« «reichten die daraus entstehende No.aten zu dmd.ren und dem 
Rechnungsführer d!« Quitung zu ««heilen hat. ' >. 

. Uebechaupt wollen W i r «NergnHdigst. daß gedachtes Unser G«. 
neral»Lande«.Oekonomie. und Commerz,Collegium alle« dasieniae. was 
«ne Folge der obigen Verordnung ist, in den vorkommenden einzelnen 

k"g beVh b ' " ^ ' " " " " " " " " ^ " ^ " ° "'b'i«en Verfügungen »b. 
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Wornach alle und jede, die es angehet, sich' aNeruntertham'gst zu 
achten haben. Urkundlich unter Unfern, Königlichen Hand. Zeichen und 
beygedruckeem Insiegel. Gegeben auf Unferm Schlosse Friderichsberg 
den 7 ten November 1 8 0 4 . " ^ v . 

8cliimmelmann. LsKeüecit. 

Vertolleu. 



Læs mere om projektet på:

www.kb.dk/EOD
www.books2ebooks.eu

eBøger fra dit bibliotek via

books2ebooks.eu

eBooks on Demand

digitaliseret via

Det Kongelige Bibliotek

Om EOD-projektet

”eBooks on Demand” (EOD) – på dansk ”eBøger on De-
mand” – er et europæisk samarbejdsprojektet, der blev 
indledt i 2006. Det omfatter 14 national- og universitets-
biblioteker fra hele Europa og finansieringen sker bl.a. 
via EU. 

Projekt har gjort det muligt for brugere af Det Kongelige 
Bibliotek at bestille ældre bøger som eBøger på nettet 
via REX. På længere sigt vil brugere på denne måde få 
adgang til millioner af bøger på nettet fra europæiske 
biblioteker leveret i digital form som søgbare PDF-filer 
-såkaldte eBøger.


